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Schulgestaltung

Bundeswettbewerb Mathematik 2009

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 11. Juli 2008 – III 335

Der Bundeswettbewerb Mathematik wird auch 2009 
wieder veranstaltet. Es können sich Schülerinnen und 
Schüler an allen Schulen in der Bundesrepublik 
Deutschland beteiligen, die zur allgemeinen Hochschul-
reife führen. Der Wettbewerb richtet sich in seinen 
Anforderungen aber schwerpunktmäßig an die Klassen 
10 bis 13. Die erste Runde des Wettbewerbs 2009 
beginnt Anfang Dezember 2008, dann werden die Aus-
schreibungsunterlagen an die Schulleitungen versandt. 
Einsendeschluss für die erste Runde ist der 1. März 
2009.

Der Bundeswettbewerb Mathematik möchte bei Schü-
lerinnen und Schülern Interesse an der Mathematik 
wecken und wach halten. Mit interessanten und 
anspruchsvollen Aufgaben will er sie anregen, sich eine 
Zeit lang intensiv mit Mathematik zu beschäftigen. 
Mathematisch Interessierten soll so die Möglichkeit 
gegeben werden, ihre Fähigkeiten zu erproben und 
weiter zu entwickeln. Neben dem mathematischen 
Schulwissen muss man zur Teilnahme vor allem auch 
Ausdauer mitbringen.

Ein Wettbewerbslauf besteht aus drei Runden. In den 
ersten beiden Runden werden je vier Aufgaben aus 
unterschiedlichen Bereichen der Elementarmathematik 
gestellt. Sie müssen in Hausarbeit selbstständig gelöst 
und schriftlich ausgearbeitet werden. Die Aufgaben sind 
nicht direkt an den Schulstoff gebunden. In der ersten 
Runde sind auch Gruppenarbeiten zugelassen. In der 
dritten Runde werden die Berechtigten zu einem Kollo-
quium mit Mathematikern und Mathematikerinnen aus 
Universität und Schule eingeladen. In dieser Runde 
werden anhand von fachlichen Einzelgesprächen die 
Bundessiegerinnen und -sieger ermittelt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger der ersten und 
zweiten Runde erhalten Urkunden, in der zweiten Runde 
zusätzlich Geldpreise. Aufgrund der Beteiligung der Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes am Kolloquium 
werden die Bundessiegerinnen und -sieger im Falle 
eines Studiums an einer wissenschaftlichen oder techni-
schen Hochschule in die Förderung der Studienstiftung 
gemäß deren Regelungen aufgenommen.

Träger des Bundeswettbewerbs Mathematik ist der 
Verein Bildung und Begabung e.V., gefördert wird er 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und 
dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Die 
Kultusminister und Schulbehörden der Länder unter-
stützen den Wettbewerb und befürworten die Teil-
nahme. Der Bundeswettbewerb Mathematik steht unter 
der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle des 
Wettbewerbs, wo auch zusätzliche Ausschreibungsun-
terlagen angefordert werden können.

Bundeswettbewerb Mathematik
Wissenschaftszentrum
Postfach 201448
53144 Bonn
Telefon: 0228 95915-20
Fax: 0228 95915-29
E-Mail: info@bundeswettbewerb-mathematik.de
Internet: www.bundeswettbewerb-mathematik.de

BundesUmweltWettbewerb 2008/2009
Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 7. Juli 2008 – III 232

Zum 19. Mal ruft das Leibniz-Institut für die Pädagogik 
der Naturwissenschaften (IPN) in Kiel im Auftrag des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Teil-
nahme am BundesUmweltWettbewerb auf.

Der BundesUmweltWettbewerb (BUW) ist ein bun-
desweit ausgeschriebener Wettbewerb zur Anerken-
nung und Förderung des Engagements Jugendlicher 
und junger Erwachsener im Umweltbereich. Unter dem 
Motto „Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln“ sind 
Schülerinnen und Schüler, junge Studierende, Auszubil-
dende, Zivil- und Wehrdienstleistende, Jugendgruppen 
sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Freiwilligen 
Ökologischen Jahr (FÖJ) im Alter von 13 bis 21 Jahren 
aufgerufen, Umweltthemen zu untersuchen und ihre Vor-
schläge zur Lösung von Umweltproblemen den Fachju-
rorinnen und -juroren des BUW vorzustellen. Mit ihrem 
Beitrag zum BUW können die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ihre fachlichen Fähigkeiten, ihre Fähigkeiten 
interdisziplinär zu denken, ihre Kreativität, ihre Eigenin-
itiative und ihr gesellschaftliches Engagement unter 
Beweis stellen. Die selbst gewählte Problemstellung der 
einzelnen Projekte kann im Bereich Natur, Ökologie, 
Wirtschaft, Gesellschaft, Technik, Politik, Gesundheit, 
Konsum oder Kultur ihren Schwerpunkt haben. Einsen-
deschluss für die Arbeiten zur Wettbewerbsrunde 2008/
2009 ist der 15. März 2009. Sehr gute Leistungen 
werden mit attraktiven Geld- und Sachpreisen im 
Gesamtwert von 25.000 Euro, Studienreisen, Praktika in 
renommierten Forschungseinrichtungen und dem Vor-
schlag zur Aufnahme in die Studienstiftung des Deut-
schen Volkes belohnt. Ausgewählte Preisträgerinnen 
und Preisträger erhalten zudem die Möglichkeit, an einer 
internationalen Umweltolympiade teilzunehmen.

Der BundesUmweltWettbewerb ist strukturell in die 
zwei Altersbereiche BUW I und BUW II aufgeteilt. Mit 
dem Wettbewerbsbereich BUW I soll mit der Förderung 
besonders begabter Jugendlicher möglichst früh 
begonnen werden. Teilnehmen können Jugendliche im 
Alter von 13 bis 16 Jahren als Einzelperson, als Klein-
gruppe (bis zu sechs Personen) oder als Projektgruppe 
(sieben bis 20 Personen). Diese Jugendlichen sollen 
motiviert werden, Umweltprobleme aus dem eigenen 
Umfeld selbstständig und kreativ zu bearbeiten, Pro-
bleme einer nicht nachhaltigen Entwicklung zu erkennen 
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und ihrem Alter entsprechend Lösungen zu entwickeln. 
Die Jugendlichen wählen sich ihr Thema selbst aus. Der 
Schwerpunkt der Wettbewerbsarbeit kann auf die Wis-
sens- oder die Handlungskomponente gelegt werden. 
Der BUW II genannte Wettbewerbsbereich richtet sich 
an junge Erwachsene im Alter von 17 bis 21 Jahren, als 
Einzelpersonen oder als Kleingruppe (bis zu sechs Per-
sonen). Wichtig bei den im BUW II eingereichten Wett-
bewerbsbeiträgen ist, dass die Verbindung zwischen 
Theorie und Praxis besonders deutlich wird. Anders als 
beim BUW I wird im BUW II insbesondere darauf Wert 
gelegt, dass die selbst entwickelten Lösungsvorschläge 
zumindest in den ersten Schritten verwirklicht und in der 
Öffentlichkeit präsentiert werden. Das Wettbewerbs-
motto des BUW „Vom Wissen zum nachhaltigen Han-
deln“ muss umgesetzt werden. Mit dem BUW I sollen 
Jugendliche an die Interdisziplinarität und Handlungsori-
entierung herangeführt werden, im BUW II hingegen 
sollen beide Aspekte von den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern sicher umgesetzt werden.

In der Wettbewerbsrunde 2008/2009 wird beim 
BUW, neben der Möglichkeit Projektarbeiten zu Umwelt-
fragen in den oben aufgeführten Themenbereichen ein-
zureichen, mit einem Jahressonderpreis ein zusätzlicher 
thematischer Akzent zum Thema „Ozean der Zukunft – 
zu warm, zu hoch, zu sauer“ gesetzt. Dieser Jahresson-
derpreis wird vom Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“, 
einem interdisziplinären meereswissenschaftlichen For-
schungsverbund an der Universität Kiel, gestiftet.

Weitere Informationen zur 19. Runde des BundesUm-
weltWettbewerb, detaillierte Teilnahmebedingungen, 
Angaben zur Einreichungsform der Projektarbeiten und 
ausgezeichnete Arbeiten aus vorherigen Wettbewerbs-
runden finden Sie unter www.buw-home.de . Bei Fragen 
hilft die Geschäftsstelle des BUW gerne weiter.
Geschäftsstelle des BUW
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissen-
schaften (IPN)
Olshausenstraße 62
24098 Kiel
Telefon: 0431 549700
Fax: 0431 880-3142 
E-Mail: buw@ipn.uni-kiel.de

„Jugend forscht – Schüler experimentieren“
Regionalwettbewerbe/Landeswettbewerb
Schleswig-Holstein

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 17. Juli 2008 – III 324 –

Ich möchte noch einmal auf die Vorbereitung des 
44. Wettbewerbs „Jugend forscht – Schüler experimen-
tieren“, Motto: „Du willst es wissen“, hinweisen. Hierzu 
wurden Informationen im NBl 7/8/2008 veröffentlicht. 

In dieser Ausgabe finden Sie auch die Einladung zum 
Betreuungslehrkräftetreffen.

Es findet statt am 1. Oktober 2008 um 15.30 Uhr in der 
Technischen Fakultät der CAU Kiel, Faculty Club, 
Gebäude C, Kaiserstraße 2 in 24143 Kiel.

Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 
Zur Vorbereitung des Treffens wird um Voranmeldung 
gebeten. Die diesbezüglichen Ansprechpartner sowie 
weitere Details entnehmen Sie bitte dem oben genann- 
ten NBl.

Wettbewerb Alte Sprachen: 
„Certamen Cimbricum“

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 28. August 2008 – III 331

Der Deutsche Altphilologenverband, Landesverband 
Schleswig-Holstein, und die „Freunde der Antike“ e.V. 
laden erneut ein zur Teilnahme am „Certamen Cim-
bricum“ (Wettbewerb Alte Sprachen in Schleswig-Hol-
stein). Teilnahmeberechtigt sind alle Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe, die auf einer schleswig-holsteini-
schen Schule in den Fächern Latein und Griechisch 
unterrichtet werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen zeigen, wie 
sie altsprachliche Texte verstehen und deren Gehalt 
angemessen umsetzen können. Das Oberthema des 
diesjährigen Wettbewerbs lautet „Omnia vincit amor. 
Liebeslust und Liebesleid in der antiken Welt.“ 

In dem ersten Teil des Wettbewerbs soll landesweit 
gleichzeitig eine Klausur geschrieben werden. Folgende 
Termine sind vorgesehen:
Latein: Dienstag, 4. November 2008
Griechisch: Donnerstag, 6. November 2008

Erfolgreiches Bestehen der Klausur ermöglicht die 
Teilnahme am zweiten Teil des Wettbewerbs, der hand-
lungs- und produktionsorientiert konzipiert ist. 

Die Fachlehrkräfte werden in einem Rundschreiben 
des Verbandes ausführlicher informiert, um interessierte 
Schülerinnen und Schülern zur Teilnahme am Wettbe-
werb zu motivieren.

Die Bewertung der Arbeiten erfolgt durch eine Jury, die 
vom Landesverband berufen wird. Die Jury legt die Rei-
henfolge der Preisträger fest. Die Arbeiten verbleiben 
beim Landesverband. Mit der Meldung zur Teilnahme 
erkennt die Teilnehmerin / der Teilnehmer die Wettbe-
werbsbedingungen an. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Als Preise sind Geld- und Buchpreise ausgesetzt. 
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält eine 
Urkunde sowie eine Einladung zur Preisverleihung.

Die Meldung zur Teilnahme erfolgt über certamen-cim-
bricum@web.de. Anmeldeschluss ist der 10. Oktober 
2008.

Organisatoren des Wettbewerbs sind: Renate Nee-
land, Gymnasium Kronshagen, Karin Saage, Kathari-
neum zu Lübeck, Frank Schwieger, Gymnasium Kron-
werk/Rendsburg.

Die Lehrkräfte für Griechisch und Latein werden 
gebeten, geeignete Schülerinnen und Schüler auf den 
Wettbewerb hinzuweisen und sie zur Teilnahme zu ermu-
tigen. 

Schülerwettbewerbe zur Leseförderung:
„Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des
deutschen Buchhandels“ und „Ohr liest mit“

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 27. August 2008 – III 331

1. Vorlesewettbewerb
Der vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels 

organisierte bundesweite Vorlesewettbewerb steht 
unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und 
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möchte die Schülerinnen und Schüler der sechsten Jahr-
gangsstufe zur Beschäftigung mit Kinder- und Jugend- 
literatur anregen und die Lust am eigenen Lesen fördern. 
Im vergangenen Schuljahr haben insgesamt rund 
630.000 Mädchen und Jungen von über 7.600 Schulen 
am Wettbewerb teilgenommen.

2008/2009 erlebt der Vorlesewettbewerb, der 1959 
von Erich Kästner mitbegründet wurde, seine 50. Runde. 
Der Börsenverein feiert das Jubiläum mit besonderen 
Werbemitteln und Aktionen und lädt alle Schulen herzlich 
zum Mitmachen ein.

Der Wettbewerb beginnt wie immer in den Klassen 
und führt über Schulentscheide, Stadt- bzw. Kreis-, 
Bezirks- und Landesebene bis hin zur Ermittlung der 
Bundessiegerinnen und -sieger im Juni 2009.

Die aktuellen Teilnahmeunterlagen werden ab Oktober 
an alle Schulen verschickt, die ihre Schulsiegerinnen und 
-sieger bis zum 15. Dezember 2008 an den Börsenverein 
unter www.vorlesewettbewerb.de melden müssen.

Auf www.vorlesewettbewerb.de werden im Internet 
stets aktuelle Infos, Termine und Tipps rund um den 
Wettbewerb zu sehen sein. Darüber hinaus gibt es jede 
Menge Buchempfehlungen, Lese-Hitlisten, Autoren-
infos, Gewinnspiele und Gelegenheit zum Erfahrungs-
austausch für die Teilnehmenden und Lehrkräfte. Hier 
können auch sämtliche Wettbewerbsunterlagen herun-
tergeladen bzw. online bestellt werden.

Der Vorlesewettbewerb wird je nach Schulart in den 
folgenden Gruppen durchgeführt:
A: Haupt-, Regel- und Mittelschulen, Erweiterte Real-

schulen Saarland, Regionale Schulen Rheinland-
Pfalz, Sekundarschulen Sachsen-Anhalt, Sonder-
schulen für Körperbehinderte
(Gruppe A gibt es nicht in allen Bundesländern)

B: Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen u.A. mit 
mittlerem Bildungsabschluss, Grundschulen Berlin 
und Brandenburg, Förderstufe Hessen ohne Differen-
zierung sowie A- und B-Kurse im Fach Deutsch

C:Sonderschulen für Lernbehinderte, Förderschulen
(Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe 
C endet der Wettbewerb auf Kreis- bzw. Stadtebene. 
Besonders lesebegeisterte Kinder können in der 
Gruppe A angemeldet werden.)

Zu gewinnen gibt es Urkunden, Bücher und Bücher-
schecks. 

Die Landessiegerinnen und -sieger gewinnen eine 
mehrtägige Einladung zum Finale nach Frankfurt am 
Main oder Berlin. Die Bundessiegerin und der Bundes-
sieger  erhalten zusätzlich einen Wanderpokal, gewinnen 
eine Autorenlesung für ihre Schule und dürfen in der Jury 
des nächsten Bundesentscheides mitwirken.
2. „Ohr liest mit“

Weil Vorlesen und Zuhören gut zusammenpassen, 
geht auch das Kinder-Hörspiel-Projekt „Ohr liest mit“ in 
eine neue Runde. Ab November ruft der Börsenverein 
Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren dazu 
auf, sich Gehör zu verschaffen und ihr Lieblingsbuch 
oder einen selbst verfassten Text als Hörspiel oder Fea-
ture zu vertonen.

Das Hörstück soll maximal sieben Minuten lang sein 
und kann auf CD oder MC oder als mp3 per E-Mail ein-
gereicht werden. 

Auf www.ohrliestmit.de veröffentlicht der Börsen-
verein eine Auswahlliste mit Literaturempfehlungen zum 

aktuellen Wettbewerb. Außerdem gibt es hilfreiche 
Tipps zur Arbeit mit Hörmedien.

Die Beiträge werden in zwei Alterklassen (6 bis 10 
Jahre und 11 bis 16 Jahre) bewertet. In jeder Kategorie 
gibt es Pakete mit Büchern und Hörbüchern zu 
gewinnen. Die Sieger-Teams werden zu einer professio-
nellen Produktion mit prominenten Stimmen ins Hörspiel-
studio eingeladen.

Einsendeschluss für alle Beiträge ist der 17. April 
2009.

Schulen, die bis Anfang November noch keine Teilnah-
meunterlagen erhalten haben, können diese unter der 
folgenden Adresse anfordern bzw. herunterladen:
Börsenverein des Deutschen Buchhandels
– Leseförderung –
Postfach 10 04 42
60004 Frankfurt am Main
Fax 069 1306-435
E-Mail: lesefoerderung@boev.de
Internet: www.vorlesewettbewerb.de   und   www.ohr-
liestmit.de

Der „Schulhofdschungel“ ruft – Bundesweiter 
Schulwettbewerb zur Biodiversität

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 8. September 2008 – III 232

Der Wettbewerb „Schulhofdschungel – Deutschlands 
artenreichster Schulhof gesucht“ geht in die zweite 
Runde. Alle Schulen, die bisher noch nicht an dem bun-
desweiten Schulwettbewerb der GRÜNEN LIGA teilge-
nommen haben, sind eingeladen, sich noch zu betei-
ligen.

Mit dem Wettbewerb werden Schüler und Schüle-
rinnen ab der Klassenstufe 5 dazu angeregt, Biodiver-
sität und Artenvielfalt vor der eigenen Schulhaustür zu 
entdecken. Ihre Aufgabe ist es, die auf ihrem Schulhof 
existierende Flora und Fauna aufzuspüren und zu 
bestimmen. Die Schüler und Schülerinnen können in 
Form einer Projektwoche, einer AG oder im Klassenver-
band den Schulhof nach versteckten Nischen untersu-
chen: vielleicht lebt da etwas unter einem Stein, in Mau-
erritzen oder zwischen Asphaltplatten. Selbst bei grauen 
Schulhöfen lässt sich noch so Einiges entdecken, was 
man dort nicht vermutet hätte. Mit den gefundenen 
Pflanzen kann man z.B. ein Herbarium anlegen und Tiere 
können fotografiert werden, um dann mit Hilfe von Fach-
leuten und Literatur bestimmt zu werden.

Mit den dabei erworbenen Kenntnissen sollen die 
Schülerinnen und Schüler dann in der zweiten Phase des 
Wettbewerbs überlegen, wie sich die Lebensbedin-
gungen für einheimische Tiere und Pflanzen auf dem 
Schulhof – oder auch einem Teil davon – verbessern 
lassen. Ziel ist es Lebensräume für einige Tier- und Pflan-
zenarten zu schaffen, damit diese sich dort dauerhaft 
ansiedeln. Das können sowohl der Nistkasten an der 
Fassade sein oder ein Beet mit Wildstauden, in dem 
Schmetterlinge und Bienen Nahrung finden. Aber auch 
ein kleiner Teich oder eine Fassadenbegrünung sind 
wertvolle Biotope für einheimische Arten. Grüne Orte auf 
dem Schulhof sind nicht nur ein wertvoller Beitrag für die 
Natur, sie haben auch einen Erholungswert für Schüle-



SCHULE

266 NBl.MBF.Schl.-H. 2008

rinnen, Schüler und Lehrkräfte und steigern so die 
Lebensqualität.

Wettbewerbsteilnehmer lernen auf praktische Weise, 
wie ein Ökosystem funktioniert, und können ihr Wissen 
bei der Bestimmung der Arten anwenden. Gleichzeitig 
werden die Kinder und Jugendlichen für den Umgang mit 
unseren kleinen „Mitbewohnern“ sensibilisiert. Sie 
erkennen die Bedeutung dieser kleinen, oft unter-
schätzten Lebewesen und übernehmen Verantwortung 
für ihr Handeln. Neben den ökologischen Inhalten und 
der Vermittlung von themenbezogenem Wissen 
erwerben die Schülerinnen und Schüler weitere wert-
volle Kompetenzen, so lernen sie unter anderem in der 
Gruppe zu arbeiten und eigene Ideen kreativ einzu-
bringen.

Die Ideen und Konzepte können in Form von Plakaten, 
Mappen, PowerPoint-Präsentationen, in Fotoreportagen 
oder auch kleinen Filmen und Modellen an die GRÜNE 
LIGA Berlin, Schulhofdschungel, Prenzlauer Allee 230, 
10405 Berlin

eingesendet werden. Einsendeschluss ist der 1. Juli 
2009. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden beim 
Weltkindertagsfest im September 2009 auf dem Pots-
damer Platz in Berlin prämiert.

Zu gewinnen gibt es unter anderem Geldpreise, Digi-
talkameras und Bücher.

Das Anmeldeformular sowie ausführliche Informa-
tionen zum Thema Biodiversität, zum Wettbewerb und zu 
den Projekten der bereits teilnehmenden Schulen finden 
Sie im Internet unter www.schulhofdschungel.de . 
Anmeldeschluss: 1. Februar 2009. Diese Anmeldefrist 
ist aber nicht bindend.

Das Projekt Schulhofdschungel wird durch das Bun-
desamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesum-
weltministeriums (BMU) gefördert. Außerdem wird es 
unterstützt von dem Deutschen Kinderhilfswerk, der 
Firma Kodak und dem Kosmos-Verlag.

Schulverwaltung

Landesverordnung
zur Änderung der Landesverordnung über Grundschulen

Vom 11. September 2008

Aufgrund des § 16 Abs. 1 Satz 2 und § 126 Abs. 2 und 
3 des Schulgesetzes vom 24. Januar 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 11. März 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 148), verordnet das Ministerium für Bildung und 
Frauen:

Artikel 1
§ 6 der Landesverordnung über Grundschulen vom 

22. Juni 2007 (NBl. MBF Schl.-H. S. 145) wird wie folgt 
geändert:
1. Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„ (2) Abweichend von § 1 Abs. 1 der Zeugnisverord-
nung (ZVO) vom 29. April 2008 (NBl. MBF. Schl.-H. 
S. 146) kann die Schulkonferenz einer Schule 
beschließen, dass in der Jahrgangsstufe 1 auf ein 
Zeugnis für das 1. Halbjahr verzichtet wird. In diesem 
Fall führen die Lehrkräfte auf der Grundlage der nach 

Absatz 1 vorzunehmenden Beurteilung spätestens zu 
Beginn des 2. Halbjahres ein Elterngespräch. In allen 
weiteren in der Eingangsphase und in der Jahrgangs-
stufe 3 zu erteilenden Zeugnissen ist über den Ent-
wicklungsstand der Schülerinnen und Schüler zusam-
menfassend zu berichten. Dies kann auch in 
tabellarischer Form erfolgen.“

2. Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„ (3) Die Schulkonferenz kann beschließen, dass in 
der Jahrgangsstufe 3 abweichend von Absatz 2 Satz 
3 Notenzeugnisse mit verbaler Ergänzung zur Ent-
wicklung der Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbst-
kompetenz erteilt werden.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 11. September 2008

Ute  Erds iek -Rave
Ministerin

für Bildung und Frauen
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Landesverordnung über die schulärztlichen Aufgaben 
Vom 16. Juli 2008 

Auf Grund des § 11 Abs. 2 Satz 4, des § 27 Abs. 1 
Satz 2 und des § 126 Abs. 3 Nr. 1 des Schulgesetzes 
(SchulG) vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Sch.-H. S. 39, 
ber.  S. 276), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 11. März 2008  (GVOBl. Sch.-H. S.148),  verordnet 
das Ministerium für Bildung und Frauen:

§ 1
Aufgaben

(1) Zu den von den Kreisen und kreisfreien Städten 
wahrzunehmenden schulärztlichen Aufgaben gehören 
insbesondere folgende Maßnahmen:
1. Mitwirkung bei der Feststellung des sonderpädago- 

gischen Förderbedarfs, bei vorzeitiger Einschulung
(§ 22 Abs. 3 SchulG) und bei einer Beurlaubung zu 
Beginn des Schulbesuchs aus gesundheitlichen 
Gründen (§ 15 SchulG),

2. Gesundheitsuntersuchungen und -beratungen nach 
dieser Verordnung,

3. Impfungen und Impfdokumentationen sowie Aufklä-
rung über die Prävention übertragbarer Krankheiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S.1045), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2007 (BGBl. I S. 1574),

4. Belehrungen und Bescheinigungen nach dem Infek-
tionsschutzgesetz,

5. Sicherstellung der Durchführung der Maßnahmen zur 
Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen 
(Gruppenprophylaxe) nach § 7 Abs. 2 des Gesund-
heitsdienst-Gesetzes vom 14. Dezember 2001 
(GVOBl. Schl.-H. S. 398), geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. 2008 S. 2),

6. Mitwirkung bei Maßnahmen nach § 17 Abs. 1 SchulG 
zur Aufrechterhaltung der gesundheitlichen und 
hygienischen Ordnung an der Schule,

7. Mitwirkung und Beratung in der Gesundheitserzie-
hung.

(2) Soweit für schulische Entscheidungen und Maß-
nahmen gesundheitliche Belange der Schülerin oder des 
Schülers bedeutsam sind, haben die Kreise und kreis-
freien Städte auf Anforderung der Schule die Untersu-
chungen durchzuführen und die für den Einzelfall not-
wendigen Angaben zu machen.

(3) Die Kreise und kreisfreien Städte haben mit 
anderen Einrichtungen, in denen auf medizinischem, 
pädagogischem, gesundheitserzieherischem, psycho-
logischem oder sozialem Gebiet gearbeitet wird, zusam-
menzuarbeiten.

§ 2
Untersuchungen

(1) Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen 
sind verpflichtet, sich vor Beginn des Besuchs der 
Grundschule schulärztlich untersuchen zu lassen. Die 
Anwesenheit eines Elternteiles (§ 2 Abs. 5  SchulG) oder 
einer von ihm beauftragten Person bei der Untersuchung 
ist erforderlich.

(2) Schülerinnen und Schüler, die in der gymnasialen 
Oberstufe ein sportliches Profil wählen, sind verpflichtet, 
sich vor Beginn der Einführungsphase schulärztlich 
untersuchen zu lassen. Die Schule ist darüber zu unter-

richten, ob die Schülerin oder der Schüler gesundheit-
lich für die vorgesehenen Sportarten geeignet ist.

(3) Die Kreise und kreisfreien Städte haben den 
Schulen eine Untersuchung der Schülerinnen und 
Schüler der 8. Jahrgangsstufe als freiwillige Untersu-
chung anzubieten.

(4) Schule und Eltern sind über das Ergebnis der 
Untersuchungen, insbesondere über festgestellte Auffäl-
ligkeiten sowie über erforderliche Maßnahmen, zu unter-
richten.

§ 3
Beratung, Gesundheitserziehung

(1) Über die Untersuchungen nach § 2 hinaus haben 
die Kreise und kreisfreien Städte den Schulen Angebote 
zur individuellen Beratung der Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer und der Eltern sowie zur Verbes-
serung der Gesundheitserziehung zu machen.

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte haben die in 
dieser Verordnung vorgesehenen Untersuchungen und 
Angebote auch den Schülerinnen und Schülern an 
Schulen in freier Trägerschaft anzubieten.

§ 4
Unterrichtsversäumnis und Beurlaubung

vom Unterricht aus gesundheitlichen Gründen
 (1) Nimmt eine Schülerin oder ein Schüler aus 

gesundheitlichen Gründen nicht oder teilweise nicht am 
Unterricht teil, hat sie oder er hierzu eine schriftliche 
Erklärung gegenüber der Schule abzugeben. Bei min-
derjährigen Schülerinnen und Schülern obliegt diese 
Pflicht den Eltern. Durch Beschluss der Schulkonferenz 
kann die Schule bestimmen, dass generell anstelle 
dieser schriftlichen Erklärung eine ärztliche Bescheini-
gung vorzulegen ist, wenn Schülerinnen oder Schüler 
aus gesundheitlichen Gründen an drei oder mehr aufein-
anderfolgenden Schultagen, bei Teilzeit an zwei aufein-
anderfolgenden Schultagen, nicht am Unterricht teil-
nehmen. In begründeten Fällen kann die Schule die 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung bereits ab dem 
ersten Tag, an dem eine Schülerin oder ein Schüler nicht 
am Unterricht teilnimmt, verlangen. Anstelle der ärztli-
chen Bescheinigung kann die Schule in begründeten 
Fällen auch die Vorlage einer schulärztlichen Bescheini-
gung verlangen. Dasselbe gilt, wenn eine Schülerin oder 
ein Schüler wiederholt in kurzen Abständen und unter 
Berufung auf gesundheitliche Gründe nicht am Schul-
sport teilnimmt.

(2) Die ärztliche oder schulärztliche Bescheinigung soll 
angeben, für welchen Zeitraum einer Teilnahme am 
Unterricht voraussichtlich gesundheitliche Gründe ent-
gegenstehen werden. Wird eine nach Absatz 1 erforder-
liche Erklärung oder Bescheinigung vorgelegt, gilt die 
Schülerin oder der Schüler als beurlaubt. Einer Benach-
richtigung hierüber bedarf es nicht.

(3) Die Schule kann zudem die Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung verlangen, soweit eine Schülerin oder ein 
Schüler auf Antrag von der Teilnahme
1. am Unterricht wegen einer Kur oder ähnlicher Maß-

nahmen
2. am Schulsport ganz oder teilweise
beurlaubt werden soll.
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Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 Satz 1 finden entspre-
chende Anwendung. Im Falle eines Antrags auf teilweise 
Beurlaubung nach Satz 1 Nr. 2 soll in der Bescheinigung 
eine Aussage über die ärztlich vertretbaren Belastungen 
getroffen werden.

(4) Die schriftlichen Erklärungen und die ärztlichen 
oder schulärztlichen Bescheinigungen sind zur Schüler-
akte zu nehmen. Die Erklärungen und Bescheinigungen 
sind zu löschen, wenn sie zur Aufgabenerfüllung nicht 
mehr erforderlich sind, in der Regel zu Beginn des 
jeweils nächsten Schuljahrs.

§ 5
Verfahren

(1) Für jede oder jeden erstmals vom Schularzt 
erfasste Schülerin oder erfassten Schüler ist ein landes-
einheitlicher Schülergesundheitsbogen anzulegen. Das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend 
und Senioren legt in Abstimmung mit den Kreisen und 
kreisfreien Städten fest, welche Daten diese zum 
Zwecke der Maßnahmen nach dieser Verordnung 
erheben, speichern und verarbeiten. Sie speichern die 
Schülergesundheitsbögen und führen die entspre-
chenden Dateien sowie die Dateien zu § 1 Abs. 1 Nr. 5. 
Die Schule hat den Kreisen und kreisfreien Städten die 
personenbezogenen Grunddaten über die Schülerinnen 
und Schüler aus dem Schülerverzeichnis mitzuteilen 
sowie gegebenenfalls einen Schulwechsel anzuzeigen.

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte legen die Unter-
suchungs- und Beratungstermine im Einverständnis mit 
der Schule fest. Die Schülerinnen und Schüler und deren 

Eltern sind rechtzeitig über den Zeitpunkt, den Ort sowie 
den Zweck der schulärztlichen Maßnahmen zu unter-
richten.

(3) Die Übermittlung personenbezogener Daten im 
Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Kreisen und 
kreisfreien Städten und anderen Einrichtungen nach § 1 
Abs. 3 ist nur mit Einwilligung zulässig.

(4) Daten, die zum Zwecke der Gesundheitsbericht-
erstattung nach dem Gesundheitsdienst-Gesetz in Ver-
bindung mit der Untersuchung nach § 2 Abs. 1 zusätzlich 
erhoben werden sollen, sind als freiwillige Angaben zu 
kennzeichnen und dürfen nur mit der Einwilligung der 
Eltern erhoben werden. Sie dürfen nur in anonymisierter 
Form an die nach dem Gesundheitsdienst-Gesetz 
zuständigen Stellen übermittelt werden.

§ 6
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Landesverordnung 
über die schulärztlichen Aufgaben vom 7. März 2003 
(NBI. MBWFK. Schl.-H. – S – S. 89) außer Kraft.

(2) Für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 
2007/2008 die Jahrgangsstufe 11 oder höher besuchen, 
findet § 2 Abs. 2 Satz 1 mit der Maßgabe Anwendung, 
dass bei der Wahl des Faches Sport als Leistungsfach 
die Verpflichtung zur schulärztlichen Untersuchung vor 
Beginn des Leistungskurses besteht.

(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf von fünf Jahren 
nach dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 16. Juli 2008

Ute  Erds iek -Rave
Ministerin

für Bildung und Frauen

Verfahren zur Beantragung und Genehmigung 
von Regional- und Gemeinschaftsschulen zum 
Schuljahr 2009/10

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 1. Juli 2008 – III 30

Anträge auf Genehmigung einer Regional- oder einer 
Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2009/10 sind vom 
Schulträger spätestens bis zum 30. November 2008 
über die Schulämter an das MBF zu richten.

Die Anträge werden Anfang des Jahres 2009 
beschieden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Anträge nur dann 
positiv beschieden werden können, wenn auch unter 
Berücksichtigung der zu erwartenden Schülerzahlent-
wicklung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erwartet 
werden kann, dass die Schule auf Dauer den Anforde-
rungen der Landesverordnung über die Bestimmung der 
Mindestgröße von öffentlichen allgemein bildenden 
Schulen und Förderzentren (Mindestgrößenverordnung 
– MindGrVO) entspricht. Wenn daran Zweifel bestehen 
– z.B. weil die Sekundarstufe I der umzuwandelnden 
Schule bzw. der Schulen zum Zeitpunkt des Genehmi-

gungsverfahrens nicht die Mindestgröße erreicht –, wird 
die Genehmigung mit dem Vorbehalt des Widerrufs für 
den Fall versehen, dass an der Schule für das Schuljahr 
2009/10 weniger als 45 (bei Regionalschulen) bzw. 60 
(bei Gemeinschaftsschulen) Schülerinnen und Schüler 
angemeldet werden. Sollten diesbezüglich Fragen 
bestehen, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der unteren und/oder obersten Schulaufsicht gern für 
Beratung zur Verfügung.
Den Anträgen sind beizufügen:
– der Beschluss des Schulträgers über die Einrichtung 

einer Regional- oder Gemeinschaftsschule;
– ein Nachweis, dass die beantragte Schule der Schul-

entwicklungsplanung des Schulträgers entspricht 
(bei Abweichung von der Schulentwicklungsplanung 
des Kreises ist eine Begründung dafür beizufügen) 
einschließlich Ausführungen zu der Frage, ob und ggf. 
unter welchen Voraussetzungen dauerhaft die erfor-
derliche Mindestanzahl von Schülerinnen und Schü-
lern erwartet werden kann;

– ein Nachweis der Anhörung der Schulkonferenz(en) 
der betroffenen Schule(n);
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– bei Regionalschulen eine Darstellung, wie die päda- 
gogischen Anforderungen der Schulart, die sich aus 
der Regionalschulordnung ergeben, erfüllt werden 
sollen;

– bei Gemeinschaftsschulen ein pädagogisches Kon-
zept, das Aussagen zu Formen längeren gemein-
samen Lernens, zur Differenzierung im Hinblick auf 
Schulabschlüsse, zu Formen der Leistungsbeurtei-
lung, ein Ganztagskonzept und ggf. ein Standortkon-
zept enthält. Ein Leitfaden zur Erstellung eines päda- 
gogischen Konzepts kann im Bildungsportal 
Schleswig-Holstein eingesehen werden.

Anzahl und Art der Leistungsnachweise in der
Primar- und Sekundarstufe I

Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 6. August 2008 – III 3 

1. Dieser Erlass findet Anwendung in allen Jahrgangs-
stufen der allgemein bildenden Schulen, in denen 
gemäß Runderlass vom 10. Oktober 2007 (NBl. 
MBF. Schl.-H. S. 381) die Kontingentstundentafel zur 
Grundlage der Unterrichtsgestaltung gemacht 
worden ist. Die Schulkonferenz kann beschließen, 
dass der Erlass auch in den Jahrgangsstufen anzu-
wenden ist, in denen die Kontingentstundentafel nicht 
zur Anwendung gelangt.

2. Gemäß § 2 Abs. 2 der Zeugnisverordnung vom 
29. April 2008 (NBl. MBF. Schl.-H. S. 146) werden 
durch die Lehrkräfte fachliche Leistungen und Leis- 
tungen im fachübergreifenden Unterricht beurteilt. Bei 
der Bewertung der Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler unterscheiden die Lehrpläne zwei maßgeb-
liche Beurteilungsbereiche (Klassenarbeiten, Unter-
richtsbeiträge) und legen die Anzahl der Klassenar-
beiten pro Fach und Schuljahr fest. Abweichend 
hiervon ist im Anwendungsbereich dieses Erlasses 
der Beurteilungsbereich „Klassenarbeiten“ durch den 
Beurteilungsbereich „Leistungsnachweise“ zu 
ersetzen. Damit ist auch die in den Lehrplänen vorge-
sehene Anzahl von Klassenarbeiten maßgebend für 
die Anzahl der pro Schuljahr und Fach erforderlichen 
Leistungsnachweise. Der Beurteilungsbereich 
„Unterrichtsbeiträge“ bleibt hiervon unberührt.

3. Die Fachkonferenz berät und beschließt, welche nach 
den jeweiligen Lehrplänen möglichen Unterrichtsbei-
träge neben Klassenarbeiten als Leistungsnachweise 
herangezogen werden können und welche Kriterien 
der Lehrpläne und Bildungsstandards zur Beurteilung 
dieser Leistungsnachweise maßgebend sind. 

Anmeldung an den weiterführenden Schulen zum 
Schuljahr 2009/10

Runderlass des Ministeriums für Bildung und Frauen 
vom 13. August 2008 – III 331/III 328

Nach § 4 der Landesverordnung über die Orientie-
rungsstufe (OStVO) vom 22. Juni 2007 (NBl. MBF 
Schl.-H. S. 177, geändert durch Verordnung vom 
16. Mai 2008, NBl. MBF. Schl.-H. S. 149) werden die 
Termine für das Verfahren des Übergangs in die weiter-
führenden Schulen unter Berücksichtigung der beson-
deren Bedürfnisse der verschiedenen Schularten wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundschulen informieren

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der Jahr-
gangsstufe 4 in der Grundschule unterrichten bis spä-
testens zum 30. Januar 2009 (§ 3 Abs. 1 OStVO) die 
Eltern über den Ablauf des Informations- und Anmel-
deverfahrens in allen weiterführenden allgemein bil-
denden Schulen und die Aufgabe der Orientierungs-
stufe. Mit dem Zeugnis zum Schulhalbjahr wird den 
Eltern ein Informationsblatt zum Übergang auf die wei-
terführenden allgemein bildenden Schulen ausgehän-
digt (§ 3 Abs. 2 OStVO).

2. Schulübergangsempfehlung
Mit dem Zeugnis zum Schulhalbjahr erhalten die 
Eltern einen verschlossenen Abdruck der Schulüber-
gangsempfehlung. Zu Beginn des zweiten Halbjahres 
laden die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer die 
Eltern gemeinsam mit ihrem Kind zu einer Einzelbera-
tung ein und besprechen mit ihnen die Schulüber-
gangsempfehlung und, soweit vorhanden, den Lern-
plan (§ 3 Abs. 3 OStVO).

3. Information der weiterführenden allgemein bildenden 
Schulen
Die untere Schulaufsichtsbehörde teilt den Schullei-
tungen der Grundschulen die Beratungstermine der 
aufnehmenden Schulen bis zum 16. Januar 2009 mit. 
Die Elternversammlungen in den aufnehmenden 
Schulen erfolgen bis zum 27. Februar 2009. Hier 
stellen sich die jeweiligen Schularten mit ihren spezi-
fischen Zielen, Anforderungen und Arbeitsweisen vor 
(§ 3 Abs. 4 OStVO).

4. Beratung der weiterführenden allgemein bildenden 
Schulen bei einer von der Schulübergangsempfeh-
lung abweichenden Schulartwahl durch die Eltern
Die weiterführenden allgemein bildenden Schulen 
stellen sicher, dass Eltern bei einer von der Schul-
übergangsempfehlung abweichenden Schulartwahl 

für ihr Kind an einer Schule der empfohlenen oder der 
angestrebten Schulart individuell beraten werden, 
und dokumentieren dies auf der Schulübergangsemp-
fehlung. Die Teilnahme des Kindes an der Beratung 
wird empfohlen. Diese Beratungen erfolgen bis spä-
testens zum 13. März 2009. Nur für an Gesamt-
schulen abgelehnte Bewerberinnen und Bewerber gilt 
eine Frist bis zum 26. März 2009.

5. Anmeldezeitraum 
Die Eltern melden ihr Kind bei der Schule im Anmel-
dezeitraum vom 9. bis zum 27. März 2009 an (§ 4 
Abs. 2 OStVO). Eine Verkürzung dieses Anmeldezeit-
raums ist nicht zulässig.
Für Gesamtschulen gilt als Anmeldezeitraum der 
9. bis 13. März 2009. Die Gesamtschulen treffen die 
Aufnahmeentscheidung bis zum 20. März 2009.
Bei der Anmeldung sind die Schulübergangsempfeh-
lung, das Halbjahreszeugnis und ggf. der Lernplan 
vorzulegen. Doppelanmeldungen sind nicht zulässig.

6. Anmelde- und Aufnahmebestätigung
Die Leiterinnen und Leiter der aufnehmenden Schulen 
unterrichten die Grundschulen über die erfolgten 
Anmeldungen bis zum 3. April 2009 und bis zum 
30. April über die erfolgten Aufnahmen.
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4. Die Lehrkraft entscheidet über die Anzahl der Klas-
senarbeiten unter den nach Nr. 2 insgesamt erforder-
lichen Leistungsnachweisen. Sie hat dabei die für die 
jeweilige Schulart und Jahrgangsstufe aus der Anlage 
ersichtliche Mindestzahl zu beachten. Nach Maßgabe 
der Fachkonferenzbeschlüsse gemäß Nr. 3 legt sie 
außerdem fest, welche Unterrichtsbeiträge als Leis- 
tungsnachweise neben den Klassenarbeiten von den 
Schülerinnen und Schülern erbracht werden müssen.

5. Dieser Erlass tritt am 1. September 2008 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt der Erlass „Durchführung von Paral-
lelarbeiten“ vom 1. April 2006 (NBl. MBF. Schl.-H. 
S. 83) außer Kraft. Dieser Erlass tritt  mit Ablauf des 
31. August 2013 außer Kraft.

Kiel, 6. August 2008

Ute Erdsiek-Rave
Ministerin für Bildung und Frauen

Anl.
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Entstehen von Gemeinschaftsschulen zum
1. August 2008

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 30. Mai 2008 – III 32

Mit Wirkung zum 1. August 2008 sind folgende 
Gemeinschaftsschulen durch das Ministerium für Bil-
dung und Frauen genehmigt worden:
1. Gemeinschaftsschule Flensburg-West, Gemein-

schaftsschule der Stadt Flensburg in Flensburg
2. Gemeinschaftsschule am Hamberg, Gemein-

schaftsschule des Amtes Burg-St. Michaelisdonn in 
Burg

3. Gemeinschaftsschule Heide-Ost, Gemeinschafts-
schule der Stadt Heide in Heide

4. Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Meldorf 
in Meldorf

5. Grund- und Gemeinschaftsschule des Amtes Kirch-
spielslandgemeinden Eider in Tellingstedt

6. Grund- und Gemeinschaftsschule des Amtes Kirch-
spielslandgemeinden Eider in Hennstedt

7. Grund- und Gemeinschaftsschule Moisling, Grund- 
und Gemeinschaftsschule der Hansestadt Lübeck 
in Lübeck

8. Jacob-Struve-Schule, Gemeinschaftsschule des 
Schulverbandes Horst in Horst

9. Grund- und Gemeinschaftsschule des Amtes Sche-
nefeld in Schenefeld

10. Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Wilster-
marsch in Wilster

11. Ferdinand-Tönnies-Schule, Gemeinschaftsschule 
der Stadt Husum in Husum

12. Gemeinschaftsschule Nord, Gemeinschaftsschule 
der Stadt Husum in Husum 

13. Grund- und Gemeinschaftsschule des Schulver-
bandes Viöl in Viöl

14. Gemeinschaftsschule der Stadt Bredstedt in Bred-
stedt

15. Gemeinschaftsschule der Stadt Tönning in Tönning
16. Freiherr-vom-Stein-Schule, Gemeinschaftsschule 

der Stadt Neumünster in Neumünster
17. Hans-Böckler-Schule, Grund- und Gemeinschafts-

schule der Stadt Neumünster in Neumünster
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18. Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Gemeinschaftsschule 
der Stadt Bargteheide in Bargteheide

19. Hahnheide-Schule, Gemeinschaftsschule des 
Schulverbandes Trittau in Trittau

20. Schule am Masurenweg, Grund- und Gemein-
schaftsschule des Schulverbandes Bad Oldesloe
in Bad Oldesloe

21. Theodor-Storm-Schule, Gemeinschaftsschule der 
Stadt Bad Oldesloe in Bad Oldesloe

22. Gemeinschaftsschule der Stadt Ahrensburg in 
Ahrensburg

23. Grund- und Gemeinschaftsschule der Gemeinde 
Scharbeutz in Pönitz

24. Grund- und Gemeinschaftsschule mit Förderzen-
trum der Gemeinde Ahrensbök in Ahrensbök

25. Grund- und Gemeinschaftsschule der Stadt Pinne-
berg in Pinneberg

26. Hans-Brüggemann-Schule, Gemeinschaftsschule 
mit Förderzentrum des Schulverbandes Bordesholm 
in Bordesholm

27. Schule Altstadt, Grund- und Gemeinschaftsschule 
der Stadt Rendsburg in Rendsburg

28. Gemeinschaftsschule der Stadt Büdelsdorf in 
Büdelsdorf

29. Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Nortorf 
in Nortorf

30. Grund- und Gemeinschaftsschule der Gemeinde 
Fockbek in Fockbek

31. Grund- und Gemeinschaftsschule mit Förderszen-
trumsteil des Schulverbandes Hanerau-Hademar-
schen und Todenbüttel in Hanerau-Hademarschen

32. Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz, Grund- 
und Gemeinschaftsschule des Schulverbandes an 
der Stecknitz Berkenthin-Krummesse in Berkenthin

33. Gemeinschaftsschule mit Förderzentrumsteil des 
Schulverbandes Büchen in Büchen

34. Gemeinschaftsschule mit Förderzentrumsteil der 
Stadt Lauenburg in Lauenburg

35. Grund- und Gemeinschaftsschule mit Förderzen-
trumsteil des Amtes Sandesneben-Nusse in San-
desneben

36. Gemeinschaftsschule am Seminarweg, Gemein-
schaftsschule der Stadt Bad Segeberg in Bad 
Segeberg

37. Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Bad 
Segeberg, Gemeinschaftsschule des Schulver-
bandes Bad Segeberg in Bad Segeberg

38. Poul-Due-Jensen-Schule, Gemeinschaftsschule der 
Stadt Wahlstedt in Wahlstedt

39. Schule Kisdorf, Grund- und Gemeinschaftsschule 
des Amtes Kisdorf in Kisdorf

40. Grund- und Gemeinschaftsschule des Schulver-
bandes Amt Bornhöved in Bornhöved

41. Grund- und Gemeinschaftsschule der Gemeinde 
Boostedt in Boostedt

42. Dannewerkschule, Gemeinschaftsschule der Stadt 
Schleswig in Schleswig

43. Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht, Gemein-
schaftsschule des Amtes Geltinger Bucht in Sterup

44. Grund- und Gemeinschaftsschule der Gemeinde 
Harrislee in Harrislee

45. Grund- und Gemeinschaftsschule des Schulver-
bandes Tarp-Jerrishoe in Tarp

46. Grund- und Gemeinschaftsschule des Nahbereichs-
schulverbandes Kappeln in Kappeln

47. Gemeinschaftsschule des Amtes Mittelangeln in 
Satrup

48. Gemeinschaftsschule mit Förderzentrumsteil des 
Amtes Süderbrarup in Süderbrarup

Folgende Schulen und Schulteile werden mit Ablauf des 
31. Juli 2008 nicht mehr weiter geführt bzw. sind aufge-
löst:
1. in Trägerschaft der Stadt Flensburg:

– die Realschule Flensburg-West
2. in Trägerschaft des Amtes Burg-St. Michaelisdonn

– die Realschule Burg mit Hauptschulteil
3. in Trägerschaft der Stadt Heide 

– die Hauptschule im Schulzentrum Heide-Ost
– die Realschule im Schulzentrum Heide-Ost

4. in Trägerschaft des Schulverbandes Meldorf
– die Hauptschule Meldorf
– die Meldorfer Mittelschule 

5. in Trägerschaft des Amtes Kirchspielslandge-
meinden Eider
– die Realschule mit Grund- und Hauptschulteil 

Tellingstedt
6. in Trägerschaft des Amtes Kirchspielslandge-

meinden Eider 
– die Realschule mit Grund- und Hauptschulteil 

Hennstedt
7. in Trägerschaft der Hansestadt Lübeck

– die Grund- und Hauptschule Brüder-Grimm-Schule
– die Realschule Lübeck-Moisling

8. in Trägerschaft des Schulverbandes Horst
– die Jacob-Struve-Schule – Realschule mit Haupt-

schulteil Horst
9. in Trägerschaft des Amtes Schenefeld

– die Realschule mit Grund- und Hauptschulteil 
Schenefeld

10. in Trägerschaft des Schulverbandes Wilstermarsch
– die Hauptschule Wilster
– die  Realschule Wilster

11. in Trägerschaft der Stadt Husum
– die Ferdinand-Tönnies-Schule – Realschule

12. in Trägerschaft der Stadt Husum
– die Realschule Husum Nord

13. in Trägerschaft des Schulverbandes Viöl
– der Hauptschulteil der Grund- und Hauptschule 

Oster-Ohrstedt
– die Realschule mit Grund- und  Hauptschulteil Viöl

14. in Trägerschaft der Stadt Bredstedt
– die Realschule Bredstedt

15. in Trägerschaft der Stadt Tönning
– der Hauptschulteil der Schule am Ostertor
– die Realschule Tönning

16. in  Trägerschaft der Stadt Neumünster
– die Freiherr-vom-Stein-Schule – Realschule

17. in Trägerschaft der Stadt Neumünster
– die Hans-Böckler-Schule – Grund- und Haupt-

schule
18. in Trägerschaft der Stadt Bargteheide

– die Dietrich-Bonhoeffer-Schule – Realschule
19. in Trägerschaft des Schulverbandes Trittau

– die Hahnheide-Schule – Realschule mit Haupt-
schulteil

20. in Trägerschaft des Schulverbandes Bad Oldesloe
– die Schule am Masurenweg – Grund- und Haupt-

schule
21. in Trägerschaft der Stadt Bad Oldesloe

– die Theodor-Storm-Schule – Realschule
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22. in Trägerschaft der Stadt Ahrensburg
– die Hauptschule im Schulzentrum am Heimgarten
– die Realschule im Schulzentrum am Heimgarten

23. in Trägerschaft der Gemeinde Scharbeutz
– die Realschule mit Grund- und Hauptschulteil 

Pönitz
24. in Trägerschaft der Gemeinde Ahrensbök

– die Grund- und Hauptschule Ahrensbök
– die Realschule Ahrensbök
– die Wichern-Schule – Förderzentrum   

25. in Trägerschaft der Stadt Pinneberg
– die Carl-Eitz-Schule – Grund- und Hauptschule
– die Matthias-Claudius-Schule – Realschule 

26. in Trägerschaft des Schulverbandes Bordesholm
– der Hauptschulteil und das Förderzentrum der 

Lindenschule – Grund- Haupt- und  Förderschule  
– die Hans-Brüggemann-Schule – Realschule 

27. in Trägerschaft der Stadt Rendsburg
– die Schule Altstadt – Grund- und Hauptschule

28. in Trägerschaft der Stadt Büdelsdorf
– die Klaus-Groth-Schule – Hauptschule 
– die Bertolt-Brecht-Schule – Realschule

29. in Trägerschaft des Schulverbandes Nortorf
– die Hauptschule Nortorf
– die Städtische Realschule Nortorf

30. in Trägerschaft der Gemeinde Fockbek
– die Grund- und Hauptschule Fockbek
– die Realschule Fockbek

31. in Trägerschaft des Schulverbandes Hanerau-
Hademarschen Todenbüttel
– die Dörfergemeinschaftsschule Todenbüttel – 

Realschule mit Grund- und Hauptschulteil
– die Theodor-Storm-Schule Hanerau-Hademar-

schen – Realschule mit Grund- und Hauptschul-
teil und Förderklassen

32. in Trägerschaft des Schulverbandes an der 
Stecknitz Berkenthin-Krummesse
– die Grund- und Hauptschule Berkenthin 
– die Grund- und Hauptschule Krummesse

33. in Trägerschaft des Schulverbandes Büchen
– die Realschule mit Hauptschulteil Büchen
– die Förderschule Büchen

34. in Trägerschaft der Stadt Lauenburg/Elbe
– die Grund- und Hauptschule Hasenberg 

(Auflösung Grundschulteil)
– die Albinus-Realschule
– die Pestalozzischule – Förderzentrum

35. in Trägerschaft des Amtes Sandesneben
– die Grund- und Hauptschule im Schulzentrum 

Sandesneben
– der Hauptschulteil der Grund- und Hauptschule 

Nusse
– die Realschule im Schulzentrum Sandesneben
– das Förderzentrum Sandesneben

36. in Trägerschaft der Stadt Segeberg
– die Realschule am Seminarweg

37. in Trägerschaft des Schulverbandes Bad Segeberg
– die Hauptschule im Schulzentrum
– die Realschule im Schulzentrum

38. in Trägerschaft der Stadt Wahlstedt
– die Poul-Due-Jensen-Schule – Hauptschule
– die Realschule Wahlstedt

39. in Trägerschaft des Amtes Kisdorf
– die Schule Kisdorf – Grund-, Haupt- und Real-

schule 

40. in Trägerschaft des Schulverbandes Amt Bornhöved
– die Grund- und Hauptschule Bornhöved 
– die Realschule Bornhöved

41. in Trägerschaft der Gemeinde Boostedt
– die Grund- und Hauptschule

42. in Trägerschaft der Stadt Schleswig
– die Dannewerkschule – Realschule

43. in Trägerschaft des Amtes Geltinger Bucht
– der Hauptschulteil der Georg-Asmussen-Schule 

Gelting – Grund- und Hauptschule
– die Heinrich-Andresen-Schule Sterup – Real-

schule mit Hauptschulteil
44. in Trägerschaft der Gemeinde Harrislee

– die Zentralschule Harrislee – Realschule mit 
Grund- und Hauptschulteil

45. in Trägerschaft des Schulverbandes Tarp-Jerrishoe 
in Tarp
– die Grund- und Hauptschule Tarp
– die Realschule Tarp

46. in Trägerschaft des Nahbereichsschulverbandes 
Kappeln
– die Christophorus-Schule - Grund- und Haupt-

schule
– die Realschule Kappeln

47. in Trägerschaft des Amtes Mittelangeln
– der Hauptschulteil der Regenbogenschule Satrup
– der Hauptschulteil der Südenseeschule Sörup
– die Struenseeschule Satrup – Realschule

48. in Trägerschaft des Amtes Süderbrarup
– die Thorsbergschule – Hauptschule mit Förder-

zentrum
– die Realschule Süderbrarup.

Entstehen von Regionalschulen zum
1. August 2008 

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom  12. August 2008 – III 304

Mit Wirkung zum 1. August 2008 sind folgende 
Regionalschulen durch das Ministerium für Bildung und 
Frauen genehmigt worden:
Osbekschule, Regionalschule mit Grundschulteil der 
Stadt Flensburg in Flensburg 
Löhmannschule, Regionalschule der Stadt Flensburg in 
Flensburg
Käte-Lassen-Schule, Regionalschule der Stadt Flens-
burg in Flensburg
Grund- und Regionalschule der Stadt Heide in Heide
Grund- und Regionalschule des Amtes Marne-Nordsee 
in Marne
Regionalschule der Stadt Brunsbüttel in Brunsbüttel
Grund- und Regionalschule des Amtes Burg-St. Michae-
lisdonn in St. Michaelisdonn
Holstentor-Regionalschule, Regionalschule der Hanse-
stadt Lübeck in Lübeck
Regionalschule der Stadt Niebüll in Niebüll
Emil-Nolde-Schule, Regionalschule des Amtes Südton-
dern in Neukirchen
Grund- und Regionalschule der Gemeinde Mildstedt in 
Mildstedt
Helene-Lange-Schule, Regionalschule der Stadt Neu-
münster in Neumünster
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Wilhelm-Tanck-Schule, Regionalschule der Stadt Neu-
münster in Neumünster
Pestalozzischule, Grund- und Regionalschule der Stadt 
Neumünster in Neumünster
Grund- und Regionalschule Einfeld, Grund- und Regio-
nalschule der Stadt Neumünster in Neumünster
Regionalschule der Gemeinde Grömitz in Grömitz
Heinrich-Harms-Schule, Regionalschule mit Grund- und 
Förderzentrumsteil der Gemeinde Bosau in Hutzfeld
Georg-Kerschensteiner-Schule, Grund- und Regional-
schule der Stadt Pinneberg in Pinneberg
Karl-Sörensen-Schule, Regionalschule der Stadt Pinne-
berg in Pinneberg
Schule am Selenter See, Grund- und Regionalschule 
des Amtes Selent/Schlesen in Selent
Wilhelminenschule, Grund- und Regionalschule des 
Schulverbandes Preetz Stadt und -Land in Preetz
Grund- und Regionalschule des Schulverbandes 
Schacht-Audorf in Schacht-Audorf
Christian-Timm-Schule, Regionalschule der Stadt 
Rendsburg in Rendsburg
Grund- und Regionalschule des Amtes Jevenstedt in 
Jevenstedt
Theodor-Storm-Schule, Grund- und Regionalschule des 
Amtes Hohner Harde in Hohn
Grund- und Regionalschule des Amtes Hütten in 
Owschlag
Schule am Eiderwald, Grund- und Regionalschule der 
Gemeinde Flintbek in Flintbek
Fritz-Reuter-Schule, Grund- und Regionalschule der 
Stadt Eckernförde in Eckernförde
Regionalschule der Gemeinde Altenholz in Altenholz
Grund- und Regionalschule des Amtes Eggebek in 
Eggebek
Regionalschule Silberstedt des Amtes Arensharde in Sil-
berstedt
Auenwaldschule, Regionalschule des Schulverbandes 
Auenwaldschule Böklund in Böklund
Stapelholm-Schule, Grund- und Regionalschule des 
Schulverbandes Stapelholm in Erfde
Gallbergschule, Regionalschule der Stadt Schleswig in 
Schleswig

Folgende Schulen und Schulteile werden mit Ablauf des 
31. Juli 2008 nicht mehr weiter geführt bzw. sind aufge-
löst oder laufen aus:

in Trägerschaft der Stadt Flensburg:
– Osbekschule, Grund- und Hauptschule
– Löhmannschule, Hauptschule
– Käte-Lassen-Schule, Realschule
in Trägerschaft der Stadt Heide:
– Klaus-Groth-Realschule 
– Grund- und Hauptschule Loher Weg
in Trägerschaft des Amtes Marne-Nordsee:
– Realschule Marne
– Grund- und Hauptschule Marne
in Trägerschaft der Stadt Brunsbüttel:
– Boje-Realschule
– Hauptschule Brunsbüttel
in Trägerschaft des Amtes Burg – St. Michaelisdonn:
– Realschule St. Michaelisdonn
– Grund- und Hauptschule St. Michaelisdonn
in Trägerschaft der Hansestadt Lübeck:
– Holstentor-Realschule
in Trägerschaft der Stadt Niebüll:
– Realschule Niebüll
– Hauptschule Niebüll

in Trägerschaft des Amtes Südtondern:
– Emil-Nolde-Schule, Realschule mit Grund- und 

Hauptschulteil Neukirchen,
– Matthias-Claudius-Schule, Realschule mit Haupt-

schulteil Süderlügum
in Trägerschaft der Gemeinde Mildstedt:
– Grund- und Hauptschule Mildstedt
in Trägerschaft der Stadt Neumünster:
– Helene-Lange-Schule, Realschule
– Wilhelm-Tanck-Schule, Realschule
– Pestalozzischule, Grund- und Hauptschule
– Realschule Einfeld
– Grund- und Hauptschule Einfeld
in Trägerschaft der Gemeinde Grömitz:
– Realschule mit Hauptschulteil Grömitz
in Trägerschaft der Gemeinde Bosau:
– Heinrich-Harms-Schule, Realschule mit Grund- und 

Hauptschule und Förderzentrumsteil
in Trägerschaft der Stadt Pinneberg:
– Georg-Kerschensteiner-Schule, Grund- und Haupt-

schule
– Karl-Sörensen-Schule, Realschule
in Trägerschaft des Amtes Selent/Schlesen:
– Schule am Selenter See, Grund- und Hauptschule mit 

Realschulteil
in Trägerschaft des Schulverbandes Preetz-Stadt und 
-Land:
– Wilhelminenschule, Grund- und Hauptschule
in Trägerschaft des Schulverbandes Schacht-Audorf:
– Realschule mit Grund- und Hauptschulteil Schacht-

Audorf
in Trägerschaft der Stadt Rendsburg:
– Christian-Timm-Schule, Realschule
in Trägerschaft des Amtes Jevenstedt:
– Grund- und Hauptschule Jevenstedt
in Trägerschaft des Schulverbandes Osterrönfeld / 

Westerrönfeld:
– Grund- und Hauptschule Westerrönfeld
in Trägerschaft des Amtes Hohner Harde:
– Theodor-Storm-Schule, Grund- und Hauptschule
in Trägerschaft des Amtes Hütten:
– Realschule mit Grund- und Hauptschulteil Owschlag
in Trägerschaft der Gemeinde Flintbek:
– Schule am Eiderwald, Realschule mit Grund- und 

Hauptschulteil
in Trägerschaft der Stadt Eckernförde:
– Fritz-Reuter-Schule, Grund- und Hauptschule
in Trägerschaft der Gemeinde Altenholz:
– Realschule Altenholz
– Hauptschulteil der Claus-Rixen-Schule Altenholz
in Trägerschaft des Amtes Eggebek:
– Grund- und Hauptschule Eggebek
in Trägerschaft des Amtes Arensharde:
– Erich-Kästner-Schule, Realschule mit Hauptschulteil
– Hauptschulteil der Grund- und Hauptschule Schuby
in Trägerschaft des Schulverbandes Auenwaldschule 
Böklund:
– Auenwaldschule Böklund, Realschule mit Haupt-

schulteil
in Trägerschaft des Amtes Stapelholm:
– Stapelholmschule, Realschule mit Grund- und Haupt-

schulteil
in Trägerschaft der Stadt Schleswig:
– Gallbergschule, Hauptschule
in Trägerschaft des Amtes Südangeln:
– Hauptschulteil der Grund- und Hauptschule Tolk
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Bekanntgabe neuer Schulnamen 

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 14. August 2008 – III 32

Die Integrierte Gesamtschule Flensburg führt ab dem 
31. Juli 2008 den Schulnamen Fridtjof-Nansen-Schule. Die 
vollständige Bezeichnung lautet damit: Fridtjof-Nansen-
Schule, Integrierte Gesamtschule der Stadt Flensburg.

Die Integrierte Gesamtschule der Gemeinde Ratekau 
in Pansdorf und Ratekau i.E. führt ab dem 31. Juli 2008 
den Schulnamen César-Klein-Schule. Die vollständige 
Bezeichnung lautet damit: César-Klein-Schule, Inte-
grierte Gesamtschule der Gemeinde Ratekau i.E., 
Preesterkoppel 2, 23626 Ratekau.

Die Gemeinschaftsschule Flensburg Nord führt ab 
dem 31. Juli 2008 den Schulnamen Comenius-Schule. 
Die vollständige Bezeichnung lautet damit: Comenius-
Schule, Gemeinschaftsschule der Stadt Flensburg, 
Apenrader Straße 164, 24939 Flensburg, Telefon
0461 852582, Fax 0461 851727, E-Mail: gemein-
schaftsschule-nord@flensburg.de 

Errichtung eines Gymnasiums i.E. mit
Regionalschulteil in Hohenwestedt

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 5. September 2008 – III 335

Hiermit gebe ich die organisatorische Verbindung des 
Hauptschulteils der Grund- und Hauptschule Hohen- 
westedt und der Realschule Hohenwestedt zu einer 
Schule unter gleichzeitigem Wechsel zur Schulart 
„Regionalschule“ bekannt. 

Außerdem gebe ich bekannt, dass das Gymnasium 
i.E. in Hohenwestedt mit Wirkung zum 1. August 2008 
als Gymnasium in organisatorischer Verbindung mit der 
zuvor genannten Regionalschule in Hohenwestedt 
errichtet wird. 

Errichtung von Beruflichen Schulen als Regionale 
Berufsbildungszentren (RBZ); Berufliche Schulen 
der Kreise Dithmarschen und Steinburg

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen 
vom 18. August 2008 – III 414

Hiermit gebe ich bekannt, dass folgende Schulen mit 
Wirkung zum 1. August 2008 als Regionale Berufsbil-
dungszentren (RBZ), rechtsfähige Anstalten öffentlichen 
Rechts, errichtet worden sind:
1. BerufsBildungsZentrum Dithmarschen, Berufliche 

Schule des Kreises Dithmarschen in Meldorf
2. Berufliche Schule des Kreises Steinburg in Itzehoe.
Die Anstalten tragen folgende Namen:
1. „Regionales BerufsBildungsZentrum Dithmarschen, 

rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts (BBZ)“
2.  „Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises 

Steinburg, rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts 
(rbz steinburg)“

Die Anstalten haben ihren Sitz in:
1. Meldorf
2. Itzehoe.

Durchführung des Berufsbildungsgesetzes und 
der Handwerksordnung; Mitwirkung der 
Lehrkräfte berufsbildender Schulen an den 
Abschlussprüfungen nach § 40 Abs. 3 
Berufsbildungsgesetz und § 34 Abs. 4 
Handwerksordnung

Runderlass des Ministeriums für Bildung und Frauen 
vom 17. Juli 2008 – III 41 – 0833.432.0

Lehrkräfte berufsbildender Schulen werden nach § 40 
Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931), zuletzt geändert durch Artikel 9 b des 
Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246), 
und nach § 34 Abs. 4 der Handwerksordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 
(BGBl I S. 3074, ber. 2006 S. 2095), zuletzt geändert 
durch Artikel 9 a des Gesetzes vom 7. September 2007 
(BGBl. I S. 2246), von der zuständigen Stelle im Einver-
nehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr 
bestimmten Stelle als Mitglieder der Prüfungsaus-
schüsse berufen.

Hiermit überträgt das Ministerium für Bildung und 
Frauen die Zuständigkeit für die Erklärung des Einver-
nehmens ab 1. August 2008 auf die Schulleiterinnen 
oder Schulleiter der örtlich und sachlich zuständigen 
Berufsschulen. Hinsichtlich der Festlegung von Grund-
sätzen für die Erteilung des Einvernehmens wird auf § 63 
Abs. 1 Nr. 25 Schulgesetz verwiesen.

Die mit der Mitgliedschaft in den Prüfungsaus-
schüssen verbundene Tätigkeit ist für beamtete Lehr-
kräfte eine Nebenbeschäftigung im öffentlichen Dienst 
im Sinne des § 82 Abs. 1 Nr. 1 des Landesbeamtenge-
setzes (LBG) in der Fassung vom 3. August 2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 283), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 26. Juni 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S 292), in Verbindung mit § 2 Abs. 3 der Nebentätigkeits-
verordnung vom 30. März 1990 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 257), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes 
vom 15. Juni 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), Zuständig-
keiten und Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verord-
nung vom 12. Oktober 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 487, 
ber. 2006 S. 241), und für Lehrkräfte im Angestellten-
verhältnis eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst im 
Sinne des § 3 Abs. 4 des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006.

Lehrkräfte, die ihre Berufung zu Mitgliedern der Prü-
fungsausschüsse annehmen, sind verpflichtet, diese 
Tätigkeit ordnungsgemäß wahrzunehmen. Eine Nichtan-
nahme der Berufung oder ein Rücktritt darf zeitlich nur so 
erfolgen, dass der Ablauf der Prüfung dadurch nicht 
gefährdet wird. Das Recht, die Übernahme der Neben-
beschäftigung nach § 80 LBG zu verlangen, bleibt unbe-
rührt.

Dieser Erlass ist befristet bis zum 31. Juli 2013.
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Beilage zur Rahmenvereinbarung über die Bildung länderübergreifender Fachklassen für Schüler in
anerkannten Ausbildungsberufen mit geringer Zahl Auszubildender (Beschluss der KMK vom 
26.01.1984) „Liste der anerkannten Ausbildungsberufe, für welche länderübergreifende Fachklassen 
eingerichtet werden, mit Angabe der aufnehmenden Länder (Berufsschulstandorte) und
Einzugsbereiche"; 20. Fortschreibung, Stand: 11.04.2008, gültig ab 01.08.2008

Runderlass des Ministeriums für Bildung und Frauen vom 7. August 2008 – III 414 – 3023.257.4-3

Der Unterausschuss für Berufliche Bildung der KMK hat die 20. Fortschreibung der Beilage zur Rahmenverein-
barung „Liste der anerkannten Ausbildungsberufe, für welche länderübergreifende Fachklassen eingerichtet 
werden, mit Angabe der aufnehmenden Länder (Berufsschulstandorte) und Einzugsbereiche“ (so genannte Splitter-
berufliste) beschlossen, die ab 01.08.2008 gültig ist. Die vollständige Liste ist im Internet unter http://www.kmk.org/
beruf/split/splitterliste_ganz.pdf zu finden.

Unter Aufhebung der bisherigen Veröffentlichungen gebe ich hiermit auszugsweise den neuesten Stand der Split-
terberufliste bekannt.
Anlage 1:
Verzeichnis der schleswig-holsteinischen Berufsschulstandorte für den Berufsschulunterricht von Auszubildenden 
aus anderen Ländern in anerkannten Ausbildungsberufen mit geringer Zahl Auszubildender.

Auszubildende mit einem Ausbildungsplatz außerhalb Schleswig-Holsteins dürfen nur in Ausbildungsberufen nach 
Anlage 1 aufgenommen werden. Einzelanträge auf Beschulung in Schleswig-Holstein außerhalb der Splitterberufliste 
sind dem Ministerium stets zur Entscheidung vorzulegen.
Anlage 2:
Verzeichnis der Berufsschulstandorte in anderen Ländern für den Berufsschulunterricht schleswig-holsteinischer 
Auszubildender in anerkannten Ausbildungsberufen mit geringer Zahl Auszubildender.

Auszubildende in Ausbildungsberufen nach Anlage 2 werden hiermit gemäß § 24 Abs. 5 Schulgesetz zum Besuch 
der in diesem Verzeichnis genannten Berufsschulen verpflichtet.

Dieser Erlass mit den Anlagen 1 und 2 ist befristet bis zum 31. Juli 2009.

Anl.
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Stundentafel der Fachklassen für den Ausbildungsberuf Fachangestellter/Fachangestellte
für Arbeitsförderung

Runderlass des Ministeriums für Bildung und Frauen vom 2. Juli 2008 - III 411 - 3023.253.0

Aufgrund des § 126 Abs. 4 des Schulgesetzes bestimmt das Ministerium für Bildung und Frauen, dass in den Fach-
klassen für den Ausbildungsberuf Fachangestellter/Fachangestellte für Arbeitsförderung ab sofort die nachstehende 
Stundentafel anzuwenden ist.

Anl.
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Stundentafel der Fachklassen für den
Ausbildungsberuf Sportfachmann/Sportfachfrau; 
Berichtigung

In der als Anlage zum Runderlass des Ministeriums für 
Bildung und Frauen vom 17. März 2008 – III 411 –
3023.253.0 (NBl. MBF. Schl.-H. S. 117) veröffentlichte 
Anlage zur Stundentafel für den Ausbildungsberuf Sport-
fachmann/Sportfachfrau wird der Lernbereich „Kauf-
männische Steuerung und Kontrolle“ durch den Lernbe-
reich „Sportpraktische Anleitung“ ersetzt.

Fotokopieren an Schulen

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 8. September 2008 – III 162

Seit dem 1. Januar dieses Jahres gilt eine Neuregelung 
im Urheberrecht. Danach dürfen Werke, die für den 
Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmt sind (also ins-

besondere Schulbücher, Arbeitshefte und anderes) 
nicht mehr ohne Einwilligung des Rechteinhabers zur 
Veranschaulichung des Unterrichts oder zu Prüfungs-
zwecken an Schulen vervielfältigt werden. Die Rechts-
lage für Werke, die nicht primär für den Unterrichtsge-
brauch an Schulen bestimmt sind (also z. B. Zeitungen, 
Zeitschriften, Belletristik, Sachbücher u. Ä.), hat sich 
nicht geändert. Die Rechteinhaber (unter anderem die 
Schulbuchverlage) haben jetzt zugestimmt, bis zum 
31. Oktober 2008 das Vervielfältigen aus Unterrichts-
werken nach den bisherigen Regelungen zu dulden. 
Das bedeutet für die Schulpraxis: 
Auch Druckwerke, die für den Unterrichtsgebrauch an 
Schulen bestimmt sind, dürfen bis zum 31. Oktober 
2008 in den Grenzen des § 53 Absatz 3 Urhebergesetz 
(kleine Teile von Werken oder Werke geringen Umfangs) 
kopiert werden. 
Über die nach diesem Zeitpunkt geltende Regelung 
werden die Schulen rechtzeitig informiert. 

ALLGEMEINE VERWALTUNGS- UND PERSONALANGELEGENHEITEN

Hinweis auf eine Publikation

Das Ministerium für Bildung und Frauen hat ein Falt-
blatt „ Islamunterricht in Schleswig-Holstein“ herausge-
geben. Das Faltblatt ist im Bildungsportal www.bil-
dung.schleswig-holstein.de unter „Broschüren“ zu 
finden. Einzelexemplare können in der Pressestelle des 
Bildungsministeriums per E-Mail: pressestelle@
mbf.landsh.de oder Fax 0431 988-5815 angefordert 
werden.
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Ausschreibung der Funktionsstellen

Schule Ort Bezeichnung der 
Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der 
Besetzung

Bewerbung an das

1. Gymnasium

1.1 Sophie-Scholl
Gymnasium

Itzehoe Stellvertreterin/
Stellvertreter
der Schulleiterin

Siehe Aufgaben-
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266

A 15 Z Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein 
Postfach 71 24
24171 Kiel

1.2 Kieler Gelehrten-
schule
(altsprachliches 
Gymnasium)

Kiel Oberstufenleiterin/
Oberstufenleiter

Siehe Aufgaben-
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266

A 15 Aufgabenüber-
tragung zum 
nächstmöglichen 
Zeitpunkt.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein 
Postfach 71 24
24171 Kiel

1.3 Ricarda-Huch-
Schule (bilingual)

Kiel Stellvertretende
Schulleiterin/
Stellvertretender
Schulleiter

Siehe Aufgaben-
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266

A 15 Z Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein 
Postfach 71 24
24171 Kiel

1.4 Freiherr-vom-Stein-
Schule 

Oldenburg Leiterin/Leiter
der Mittelstufe

Siehe Aufgaben-
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266

A 15 Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein 
Postfach 71 24
24171 Kiel
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Schule Ort Bezeichnung der 
Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der 
Besetzung

Bewerbung an das

1.5 Gymnasium 
Kronwerk

Rendsburg Leiterin/Leiter der
Orientierungsstufe

Siehe Aufgaben-
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266

A 15 Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein 
Postfach 71 24
24171 Kiel

1.6 Gymnasium 
Schenefeld

Schenefeld Stellvertreterin/
Stellvertreter des
Schulleiters

Siehe Aufgaben-
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266

A 15 Z Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein 
Postfach 71 24
24171 Kiel

1.7 Gymnasium 
Schenefeld

Schenefeld Leiterin/Leiter
der Oberstufe

Siehe Aufgaben-
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266

A 15 Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein 
Postfach 71 24
24171 Kiel

1.8 Ludwig-Meyn-
Schule

Uetersen Koordinatorin/
Koordinator für 
schulfachliche Auf-
gaben
Schwerpunkt: 
Betreuung der Aus- 
und Fortbildungs-
aufgaben in der 
Schule

Siehe Aufgaben-
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266

A 15 Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein 
Postfach 71 24
24171 Kiel
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Schule Ort Bezeichnung der 
Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der 
Besetzung

Bewerbung an das

1.9 Johann-Rist-
Gymnasium

Wedel Stellvertreterin/
Stellvertreter
des Schulleiters

Siehe Aufgaben-
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266

A 15 Z Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein 
Postfach 71 24
24171 Kiel

1.10 Stormarnschule Ahrensburg Orientierungs-
stufenleiterin/
Orientierungs-
stufenleiter

Siehe Aufgaben-
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266

A 15 Aufgabenüber-
tragung zum 
nächstmöglichen 
Zeitpunkt.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein 
Postfach 71 24
24171 Kiel

2.  Gesamtschule

2.1 Integrierte 
Gesamtschule 
Thesdorf

Pinneberg Oberstufenleiterin/
Oberstufenleiter

Bewerberinnen/ 
Bewerber mit der 
Lehrbefähigung für 
die Laufbahn der 
Studienräte an 
Gymnasien)

Siehe Aufgaben-
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266

bei Vor-
liegen der 
laufbahn-
recht-
lichen und 
haus-
halts-
rechtli-
chen Vor-
aus-
setzun-
gen max. 
A 15

Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein
III 321
Postfach 71 24
24171 Kiel
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Schule Ort Bezeichnung der 
Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der 
Besetzung

Bewerbung an das

2.2 Kooperative 
Gesamtschule
Elmshorn

Elmshorn Schulartleiter/
Schulartleiterin
für die Schulart 
Hauptschule

Bewerberinnen/
Bewerber mit der 
Lehrbefähigung für 
die Laufbahn der 
Grund- und Haupt-
schullehrer

Siehe Aufgaben-
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266

 max. A 13 Aufgabenüber-
tragung sofort.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein
III 321
Postfach 71 24
24171 Kiel

3.  Berufsbildende Schule

3.1 Berufliche Schule 
am Schützenpark 
– Technik –
Gellertstraße 18 A
24114 Kiel

Kiel Abteilungsleiterin 
bzw. Abteilungs-
leiter der Abteilung V
BFS I, Labor- und 
Werkstattbereich, 
Koordination des 
Fachlehrerein-
satzes*)

A 15 Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Berufliche Schule 
am Schützenpark
– Technik –
Gellertstraße 18 A
24114 Kiel

3.2 Berufliche Schule in 
Gaarden 
– Technik –
Geschwister-
Scholl-Straße 9
24143 Kiel

Kiel Leitung/Koordina-
tion der Abteilung 2 
– Elektrotechnik – 
und abteilungsüber-
greifende Auf-
gaben**)

A 15 Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

Berufliche Schule 
in Gaarden 
– Technik –
Geschwister-
Scholl-Straße 9
24143 Kiel

*) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil dieser Stelle bei der Beruflichen Schule 
am Schützenpark – Technik –, Gellertstraße 18 A, 24114 Kiel anfordern.
Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädagogischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen)
Voraussetzungen für die Einstellung in das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.

**) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil dieser Stelle bei der Berufliche Schule 
in Gaarden – Technik –, Geschwister-Scholl-Straße 9, 24143 Kiel anfordern.
Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädagogischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen)
Voraussetzungen für die Einstellung in das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.
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Schule Ort Bezeichnung der 
Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der 
Besetzung

Bewerbung an das

3.3 DER RAVENS-
BERG – 
Berufliche Schule 
und Abendgymna-
sium
Rankestraße 2
24118 Kiel

Kiel Leitung/
Koordination der 
Abteilung Landes-
berufsschule Pho-
to+Medien Kiel und 
der Berufsfach-
schule für Fotode-
sign Kiel*)

A 15 Aufgabenüber-
tragung sofort.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

DER RAVENS-
BERG – 
Berufliche Schule 
und Abendgym-
nasium
Rankestraße 2
24118 Kiel

3.4 RBZ
Eckener-Schule
Regionales Berufs-
bildungszentrum
Flensburg

Flensburg Koordination der 
Bildungsgänge im 
Bereich der Weiter-
bildung
Mitwirkung im Koor-
dinationsteam des 
RBZ**)

A 15 Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

RBZ
Eckener-Schule
Regionales Berufs-
bildungszentrum
Flensburg
Friesische Lücke 15
24937 Flensburg

*) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil dieser Stelle bei der beruflichen Schule 
DER RAVENSBERG – Berufliche Schule und Abendgymnasium, Rankestraße 2, 24118 Kiel anfordern.

       Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädagogischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen)
       Voraussetzungen für die Einstellung in das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.

**) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können die speziellen Anforderungsprofile dieser Stelle beim 
RBZ Eckener-Schule, Friesische Lücke 15, 24937 Flensburg anfordern.

       Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädagogischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen)
       Voraussetzungen für die Einstellung in das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.
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Schule Ort Bezeichnung der 
Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der 
Besetzung

Bewerbung an das

3.5 RBZ
Eckener-Schule
Regionales Berufs-
bildungszentrum
Flensburg

Flensburg Koordination der 
Bildungsgänge im 
Bereich der Berufs-
fachule I Technik.
Mitwirkung im Koor-
dinationsteam des 
RBZ*)

A 15 Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

RBZ
Eckener-Schule
Regionales Berufs-
bildungszentrum
Flensburg
Friesische Lücke 15
24937 Flensburg

3.6 RBZ
Eckener-Schule
Regionales Berufs-
bildungszentrum
Flensburg

Flensburg Koordination der 
Bildungsgänge im 
Bereich der Ser-
vice, Dienstleis- 
tungs- und Trans-
portberufe,
Mitwirkung im Koor-
dinationsteam des 
RBZ*)

A 15 Aufgabenüber-
tragung zum 
1. Februar 2009.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 
LBG wird hinge-
wiesen. Beförde-
rung und Einwei-
sung in die Plan-
stelle nach Vorlie-
gen der laufbahn- 
und haushalts-
rechtlichen Vor-
aussetzungen.

RBZ
Eckener-Schule
Regionales Berufs-
bildungszentrum
Flensburg
Friesische Lücke 15
24937 Flensburg

*) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können die speziellen Anforderungsprofile dieser Stelle beim 
RBZ Eckener-Schule, Friesische Lücke 15, 24937 Flensburg anfordern.

       Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädagogischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen)
       Voraussetzungen für die Einstellung in das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.
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Schule Bezeichnung
der Stelle
Bes.-Gruppe
Schülerzahl

Zeitpunkt 
der
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an 
das

Ausschreibung der Schulleiterstellen

1. Grundschule

1.1 Vicelinschule
Vicelinstraße 51
24534 Neumünster

Rektor/in
A 13 Z

188

1. Februar 
2009

– zwei- bis dreizügige Grundschule 
im Innenstadtbereich Neumüns- 
ters in der Planungsphase zur 
Stadtteilschule/gebundene 
Ganztagsschule mit geplantem 
Erweiterungsbau

– interkulturelle Vielfalt
– DaZ-Zentrum
– Integrationsklassen
– klassenübergreifender und 

fächerdifferenzierter Unterricht
– AGs
– engagierter Schulverein
– aktives Schulleben mit wieder-

kehrenden und wechselnden 
Projekten (Stadtteilfest, Projekt-
woche, Wochenendfreizeit, 
Adventssingen, Theaterauffüh-
rung)

– Schwimmen Jahrgangsstufe 3
– Fachräume (Musik, Werken)
– PC-Raum mit 16 Arbeitsplätzen
– Internetanschluss in allen Klas-

senräumen
– Tagesgruppe (Betreuung bis 

16.00 Uhr)
– im Schulgebäude findet an vier 

Nachmittagen Muttersprachen-
unterricht durch einen türkischen 
Lehrer in türkischer Sprache statt

– Patenschaft mit Rotary-Club 
Neumünster-Vicelin

– geplante Sporthalle
– Kooperation mit benachbarten 

Kitas

Schulamt der
Stadt Neumünster
Brachenfelder 
Straße 45
24534 Neumünster

1.2 Johann-Hinrich-
Fehrs
Wilhelmstraße 8-16
24534 Neumünster

Rektor/in
A 13 Z

344

1. Februar 
2009

– vierzügige Offene Ganztags-
schule in zentraler Lage der 
Stadt

– neu renoviertes Gebäude mit 
Sporthalle, Sportplatz sowie 
einer Mensa und einem neu 
gestalteten Schulhof

– gute räumliche Ausstattung: Im 
PC-Raum sowie in jedem Klas-
senraum Internetzugang, gut 
ausgerüstete Fachräume

– engagierte und kooperative 
Zusammenarbeit der Mitarbeiter: 
25 Lehrkräfte aus dem GHS- und 
SoS-Bereich, zwei Erzieher/
innen, ein Sozialpädagoge, ein 
Diplom-Psychologe, zwei Haus-
wirtschafterinnen und pädago-
gisches Hilfspersonal

– jahrgangs- und klassenübergrei-
fender Unterricht

Schulamt der
Stadt Neumünster
Brachenfelder 
Straße 45
24534 Neumünster
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Schule Bezeichnung
der Stelle
Bes.-Gruppe
Schülerzahl

Zeitpunkt 
der
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an 
das

– breitgefächertes Förderangebot: 
DaZ, Verhaltenstraining, Binnen- 
und Außendifferenzierung im 
Unterricht mit Doppelbeset-
zungen

– Offene Ganztagsschule Montag 
bis Freitag 7.00 bis 14.30 Uhr, 
Kinder- und Jugendhilfemaß-
nahme Halliggruppe (siehe 
www.fehrsschule.de)

– vielfältiges Schulleben: viele 
Arbeitsgemeinschaften, regelmä-
ßige Aufführungen auch außer-
halb der Schule, Klassenfahrten

– enge Zusammenarbeit mit dem 
Förderzentrum, Kitas, 
Jugendamt, ASD, türkischen Ver-
einen, Musikschule Neumünster, 
Serviceclubs, Ehrenamtlichen, 
Landessportverband

– der „Verein der Freunde der 
Johann-Hinrich-Fehrs-Schule 
e.V.“ ist Träger und Arbeitgeber 
für die Offene Ganztagsschule 
sowie für die „Kinder- und 
Jugendhilfemaßnahme Hallig-
gruppe“, die Dienstaufsicht liegt 
bei der Schulleitung

– wegen der Vielfältigkeit der schu-
lischen Aufgaben sind Kennt-
nisse im Schulmanagement 
erwünscht

1.3 Grundschule 
Hainholtz
Hainholtzer Schul-
straße 41
25337 Elmshorn
– 4. Ausschreibung –

Rektor/in
A 13 Z

295

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

– vierzügige Grundschule
– aufgeschlossenes, kooperativ 

arbeitendes Kollegium
– eigene Turnhalle, PC- und Medi-

enraum mit zwölf Internetplätzen
– DaZ-Fördermaßnahmen, Sprint
– vom Schulträger personell unter-

stützte Kooperation mit den Kin-
dertagesstätten

– Betreuungsangebot von 
7.30 Uhr bis 14.00 Uhr

– Zusammenarbeit mit sozialen 
Einrichtungen des Stadtteils

– durch schuleigene Stiftungen 
werden zusätzliche Mittel für pä-
dagogische Maßnahmen und 
finanzielle Unterstützung bedürf-
tiger Kinder zur Verfügung 
gestellt

Schulamt des 
Kreises Pinneberg
Lindenstraße 11
25421 Pinneberg

1.4 Grundschule 
Ulzburg-Süd
Schulstraße 9
24558 Henstedt-
Ulzburg

Rektor/in
A 13 

zurzeit ca. 180 
Schüler/innen 
aufwachsend

1. Februar 
2009

– Neugründung einer dreizügigen 
Verlässlichen Grundschule im 
Ortsteil Ulzburg-Süd der 
Gemeinde Henstedt-Ulzburg, 
die sich zurzeit noch im Bau 
befindet

– 2008/09 noch acht Klassen, da 
kein viertes Schuljahr, 
Erwachsen aus der bestehenden 
Grundschule Ulzburg

Schulamt des
Kreises Segeberg
Hamburger 
Straße 30
23795 Bad Sege-
berg
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Schule Bezeichnung
der Stelle
Bes.-Gruppe
Schülerzahl

Zeitpunkt 
der
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an 
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– in öffentlich-privater Partner-
schaft errichteter Passivhaus-
neubau mit guter räumlicher und 
sächlicher Ausstattung (z.B. 
Internetanschluss in jedem 
Raum, Mehrzweckraum mit fahr-
barer Bühne)

– moderne Außenanlagen (Kunst-
rasenkleinspielfeld, Bolzplatz, 
Schulgarten, „Grünes Klassen-
zimmer“)

– angegliederter Hortbereich in 
Trägerschaft der Gemeinde Hen-
stedt-Ulzburg.

– aufgeschlossenes und enga-
giertes Kollegium

– vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit aktiver Elternschaft

– vielfältiges, aktives außerunter-
richtliches Schulleben

– enge Kooperation mit dem 
zuständigen Förderzentrum

– Förderverein wird neu gegründet
– intensive Zusammenarbeit mit 

außerschulischen Einrichtungen

1.5 Theodor-Storm-
Schule
Theodor-Storm-
Straße 18 a
23795 Bad Sege-
berg

Rektor/in
A 13 Z

220

1. Februar 
2009

– zwei- bis dreizügige Verlässliche 
Grundschule

– Betreuungsmaßnahme vor und 
nach dem Unterricht bis 
16.00 Uhr

– neue Sporthalle
– Musik-, Kunst- und Werkraum
– neu eingerichtete Schülerbü-

cherei
– Neugestaltung des Schulhofes 

(Projekt der Schulgemeinschaft, 
teilweise fertig gestaltet)

– Integrationsmaßnahme
– Stützpunkt für Hochbegabten-

projekt (Enrichment)
– vielfältiges Schulleben (Feste, 

Projekte u.a.)
– engagiertes, kooperatives Kolle-

gium
– aktive und aufgeschlossene 

Elternschaft

Schulamt des 
Kreises Segeberg
Hamburger Stra-
ße 30
23795 Bad Sege-
berg

1.6 Grundschule
Klein Nordende-
Lieth
Schulstraße 30
25336 Klein Nord-
ende

Rektor/in
A 13 Z

283

1. Februar 
2009

– dreizügige Grundschule mit 
neuer Mehrzweckhalle, neuem 
Lehrerzimmer, großer Schulhof, 
Wald Sportplatz, Mini-Fußball-
platz

– Säulen des Schulprogramms 
sind: Individualisierung/Differen-
zierung, Montessoripädagogik, 
Integration, Schulleben

– Eingangsphase: sieben jahr-
gangsgemischte Lerngruppen

– Dreizügigkeit in der  3. und 4. 
Jahrgangsstufe

– aktives, engagiertes Kollegium
– aktive Elternarbeit

Schulamt des 
Kreises Pinneberg
Lindenstraße 11
25421 Pinneberg
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Schule Bezeichnung
der Stelle
Bes.-Gruppe
Schülerzahl

Zeitpunkt 
der
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an 
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– aktiver Schulverein
– tägliches Betreuungsangebot bis 

13.00 Uhr
– tägliche Hausaufgabenhilfe
– am Dienstag und Donnerstag 

Mittagessen und Arbeitsgemein-
schaften bis 16.00 Uhr

– sehr gut ausgestattete Klassen-
zimmer: PC, Internet, Arbeitsma-
terialien

1.7 Rüm-Hart-Schule
Grundschule mit
Förderschulteil
Süderstraße 24
25938 Wyk auf Föhr
– 2. Ausschreibung –

Rektor/in
A 13 Z

Schüler/innen:
GS 191
Integration 14
GB 5

1. Februar 
2009

– zweizügige, teilweise dreizügige 
Grundschule

– Förderzentrum zuständig für alle 
Kinder der Insel Föhr, die inte-
grativ beschult werden, keine 
Förderklassen

– eine Klasse für Kinder und 
Jugendliche mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf „geistige 
Entwicklung“

– an drei Tagen Offene Ganztags-
schule bis 15.30 Uhr

– Betreute Grundschule von 
7.30 Uhr bis 13.15 Uhr von 
Montag bis Freitag

– vom IQSH anerkannte Hospitati-
onsschule (jahrgangsübergrei-
fendes Arbeiten in der Eingangs-
phase)

– Ausbildungsschule in Koopera-
tion mit der Haupt- und Real-
schule

– aktiver Förderverein mit regelmä-
ßigen außerschulischen Ange-
boten, damit enge Zusammenar-
beit mit den Eltern

– regelmäßige Schulfeiern, Pro-
jektwochen sowie sportliche 
und musische Aktionstage, 
Schwimmunterricht in Jahr-
gangsstufe 4

– enge Zusammenarbeit mit den 
Kindergärten, den weiterfüh-
renden Schulen (gegenseitige 
Hospitationen), Bücherei, 
Museum und weiteren Kooperati-
onspartnern im Rahmen der 
OGS

– gute räumliche Ausstattung im 
Schulgebäude mit teilweise 
angegliederten Gruppen-
räumen, Musikraum, Werkraum, 
Schulküche und Computerraum 
mit 14 Arbeitsplätzen eine große 
Turnhalle, eine kombinierte kleine 
Halle – nutzbar als Aula und Cafe-
teria für die OGS –, kindge-
rechtes neu gestaltetes Schul-
gelände

Schulamt 
des Kreises
Nordfriesland
Kreishaus
Marktstraße 6
25813 Husum
E-Mail:
margrit.geissler@
nordfriesland.de
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1.8 Schule Neuwerk
– Moltkeschule –
Moltkestraße 22/24
24768 Rendsburg
– 2. Ausschreibung –

Rektor/in
A 13 Z

zurzeit 225 
Schüler/innen

1. Februar 
2009

– zwei- bis dreizügige Verlässliche 
Grundschule mit angeschlos-
sener Betreuung vor und nach 
dem Unterricht

– aktiver Förderkreis und eine 
engagierte Elternschaft (Lesebe-
gleitung im Unterricht u. a.)

– Angebot einer Hausaufgabenbe-
aufsichtigung (Träger Förder-
kreis der Schule)

– vielfältiges Schulleben (Schul-
feste, Projektarbeit im Unterricht, 
Lauftag, Projekttage, Autorenle-
sungen, regelmäßige Theater- 
und Konzertbesuche)

– gut funktionierende stufenbezo-
gene Teamarbeit 

– Schulhof mit Spiel- und Pausen-
geräten

– Themenabende, -nachmittage, 
Fortbildungen

– wechselnde jahrgangsübergrei-
fende AG-Angebote

– Frühradfahren
– enge Zusammenarbeit mit der 

Kirche (themenbezogene Got-
tesdienste) und diversen Kitas 
(Treffen, Austausch, Schulrallye, 
Probeunterricht

– Zusammenarbeit mit dem Mehr-
generationshaus, der Stadtbü-
cherei, der Musikschule (Chor-
auftritte)

– regelmäßige Elternsprechtage

Schulamt des 
Kreises Rendsburg-
Eckernförde
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg

1.9 Regenbogenschule 
Satrup
Schleswiger Stra-
ße 16-18
24986 Satrup

Rektor/in
A 13 Z

Schuljahr 2007/
08:
282 Grund-
schüler/innen
ab 08/09 eigen-
ständig

114 Haupt-
schüler/innen
HS-Teil wird ab 
2008/09 
Bestandteil der 
Gemeinschafts-
schule

Schuljahr 2008/
09:
265 Grund-
schüler/innen

1. Februar 
2009

– dreizügige Verlässliche Grund-
schule

– einzügige Hauptschule (bis 
2012 auslaufend)

– Offene Ganztagsschule in 
Kooperation mit der Gemein-
schaftsschule geplant

– kooperatives und engagiertes 
Kollegium

– Ausbildungsschule
– viele präventive und integrative 

Maßnahmen mit guter Unterstüt-
zung durch das Fördezentrum

– pädagogische Insel
– umfangreiche Aktivitäten zur 

Berufsorientierung
– Projekt zur Gesundheitsförde-

rung
– weitläufiges Schulgebäude mit 

sehr gut ausgestatteten Fach-
räumen

– neuer Spielplatz für das Frühjahr 
vorgesehen

– sehr aktiver Schulelternbeirat 
und unterstützungsbereite Eltern-
schaft, Elternfördergemeinschaft

– Elternverein Betreute Grund-
schule

Schulamt  des 
Kreises Schleswig-
Flensburg
Flensburger Stra-
ße 7
24837 Schleswig

Schule Bezeichnung
der Stelle
Bes.-Gruppe
Schülerzahl

Zeitpunkt 
der
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an 
das
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Schule Bezeichnung
der Stelle
Bes.-Gruppe
Schülerzahl

Zeitpunkt 
der
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an 
das

– schulfreundlicher Schulträger
– zukünftig bis zu vier Gastklassen 

der Gemeinschaftsschule

1.10 Grundschule 
Wiesenfeld
Holstenkamp 29
21509 Glinde
– 2. Ausschreibung –

Rektor/in
A 13 Z

248

1. Februar 
2009

– dreizügige Grundschule
– im Grünen gelegenes, helles, 

freundliches Schulgebäude mit 
Gruppenräumen

– Fachräume für HSU, Werken 
und Musik

– drei Integrationsgruppen
– betreute Grundschulzeiten
– Hort auf dem Gelände
– erhöhter Anteil von Kindern nicht-

deutscher Muttersprache
– Pflege des Schullebens durch 

Schulveranstaltungen (z.B. 
Monatstreffen, Sommerfest, 
Sportfest, Projektwochen, jah-
reszeitliche Feste)

– zurzeit verschiedene AGs - z.B. 
Chor, Theater

– „Streitschlichter“-Ausbildung
– „ Insel“-Projekt
– Ausbildungsschule
– schulinterne Fortbildungen
– Sportplatz und Turnhalle im Ver-

bund mit der IGS
– Schulverein mit aktiver Eltern-

schaft

Schulamt des 
Kreises Stormarn
Mommsenstraße 11
23843 Bad Oldes-
loe

2. Grund- und Hauptschule

2.1 Grund- und Haupt-
schule Rieseby
Dorfstraße 29
24354 Rieseby

Rektor/in
A 13 + Zulage

283

1. Februar 
2009

– Schule im ländlichen Raum mit 
großem Einzugsgebiet

– gute Ausstattung mit Fach-
räumen und großer Sporthalle

– großzügiger Verwaltungstrakt
– ein- bis zweizügige Grundschule 

(7 Klassen)
– ein- bis zweizügige Hauptschule 

(8 Klassen) (auslaufend)
– angegliederter Vorschul- Kinder-

garten
– integrative Maßnahmen in der 

Hauptschule (auslaufend)
– ITG-Unterricht und ITA-AG in der 

Hauptschule (auslaufend)
– gute PC-Ausstattung inclusive 

Beamer und Laptop
– gute Ausstattung mit Musikge-

räten
– Betriebspraktika
– offenes und freundliches Schul-

klima
– junges, engagiertes Kollegium
– aktive Elternschaft

Schulamt des 
Kreises Rendsburg-
Eckernförde
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
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Schule Bezeichnung
der Stelle
Bes.-Gruppe
Schülerzahl

Zeitpunkt 
der
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an 
das

2.2 Johannes-Guten-
berg-Schule
Alte Landstraße 79
22941 Bargteheide

Konrektor/in
A 13

598

1. Februar 
2009

– fünf- bis sechszügige Grund-
schule mit auslaufendem Haupt-
schulteil

– Schüler aus elf umliegenden 
Gemeinden und aus Bargte-
heide

– gut ausgestattete Fachräume
– Computerraum mit Internetzu-

gang
– gute materielle Ausstattung für 

moderne Unterrichtsgestaltung
– naturnaher Schulhof mit Spiel- 

und Pausengeräten
– kooperatives und engagiertes 

Kollegium
– Arbeitskreise für Grundschule 

und Hauptschule
– Ausbildungsschule
– Vollzeit-Sozialpädagogin/

Pädagogische Insel
– Präventionskonzept/Streit-

schlichter
– gute und konstruktive Zusam-

menarbeit mit der Elternschaft
– Integration und Prävention durch 

das Förderzentrum
– enge Zusammenarbeit mit Kita 

und weiteren Institutionen
– intensive Berufsvorbereitung
– vielfältige WPK-Angebote
– Musikklassen seit 2006/07
– jahrgangsübergreifender Unter-

richt ab 2009/10
– Offene Ganztagsschule mit viel-

fältigem Kursangebot und Mit-
tagstisch

– bilinguale Grundschulklasse

Schulamt des 
Kreises Stormarn
Mommsenstraße 11
23843 Bad Oldes-
loe

3. Realschule

3.1 Dietrich-Bonhoeffer-
Schule  
Flottkamp 32
24568 Kaltenkirchen

Realschulkon-
rektor/in
A 14 Z

zurzeit 460
Schüler/innen

1. Februar  
2009

– dreizügige Realschule mit 18 
Klassen (geplante Schulartände-
rung zur Regionalschule zum 
1. August 2009)

– modern eingerichtete Fachräume 
für Naturwissenschaften, Infor-
matik, Technik und musische 
Fächer

– alle Räume mit Internetzugang
– gut ausgestattete Außensportan-

lage mit Rasenplatz, zwei Klein-
spielfeldern und Leichathletikan-
lage

– Ausbildungsschule für fast alle 
Fächer

– breites WPK-Angebot
– engagierte Streitschlichter-

gruppe
– Teilnahme am Projekt „Gläserne 

Schule“
– umfangreiche berufsorientierte 

Angebote (zwei Praktika, Bewer-
bungstraining, Berufsmesse)

Schulamt des 
Kreises Segeberg
Hamburger Stra-
ße 30
23795 Bad Sege-
berg
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Schule Bezeichnung
der Stelle
Bes.-Gruppe
Schülerzahl

Zeitpunkt 
der
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an 
das

– sehr gutes Schulklima durch 
sachbezogene, vertrauensbil-
dende Kooperation zwischen 
Schüler/innen, Eltern und Lehrer/
innen

3.2 Realschule 
Bad Bramstedt
Maienbaß 3
24576 Bad Bram-
stedt

Realschul-
rektor/in
A 15

739

1. Februar 
2009

– durchschnittlich fünfzügige Real-
schule mit großem ländlichen 
Einzugsbereich

– kooperatives und engagiertes 
Kollegium, gute Zusammenarbeit 
mit dem Elternbeirat, der Schü-
lervertretung und dem Schul-
träger

– aktiver Förderverein der Real-
schule

– Modellschule für das BLK-Pro-
gramm 21 und Sinusprojekt

– Abordnung einiger Lehrkräfte zur 
Klinikschule der Rheumaklinik 
Bad Bramstedt

– ab 2009 Gemeinschaftsschule 
mit benachbarter Hauptschule

Schulamt des
Kreises Segeberg
Hamburger Stra-
ße 30
23795 Bad Sege-
berg

4. Regionalschule

4.1 Schule am Selenter 
See
Regionalschule mit 
Grundschulteil
Schultraße 8
24238 Selent 

Schulleiter/in
je nach Laufbahn 
A 13 Z
oder
A 14 Z

ca. 177 Schüler/
innen Grund-
schule
ca. 143 Schüler/
innen Regional-
schule

1. Februar 
2009

– zweizügige Verlässliche Grund-
schule

– enge Kooperation zwischen 
Haupt- und Realschulteil

– Betreuung einer Förderschul-
klasse durch das zuständige För-
derzentrum

– ländliches Einzugsgebiet
– Offene Ganztagsschule von 7.00 

bis 15.45 Uhr
– komplett saniertes Gebäude mit 

verschiedenen Fachräumen und 
neuer Sporthalle

– viele Arbeitsgemeinschaften 
(Sport, Musik)

– Praxisunterricht ab Jahrgangs-
stufe 5

– Berufsorientierung in Jahrgangs-
stufe 8

– großzügiges naturnahres Außen-
gelände (Schulwald und -garten)

– enge Zusammenarbeit mit den 
Kindergärten vor Ort und dem 
TSV  Selent

– sehr engagiertes Kollegium
– intensive Zusammenarbeit mit 

Elternschaft, Förderverein und 
Schulträger

Schulamt des 
Kreises Plön
Heinrich-Rieper-
Straße 6
24306 Plön
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Schule Bezeichnung
der Stelle
Bes.-Gruppe
Schülerzahl

Zeitpunkt 
der
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an 
das

4.2 Löhmannschule
Schulze-Deliztsch-
Straße 2
24943 Flensburg
– 2. Ausschreibung –

Rektor/in
je nach Laufbahn 
A 13 Z
oder 
A 14 Z

258

1. Februar 
2009

– zwei- bis dreizügige Regional-
schule

– gebundene Ganztagsschule
– Integration Jahrgangsstufen 5 

bis 7
– Flex-Klassen, Jahrgangsstufen 8, 

9 und 9+
– intensive Berufsvorbereitung, 

Berufswahlpass
– ausgeweiteter Wahlpflichtbe-

reich mit Lehrkräften und Hono-
rarkräften

– Teilnahme am Projekt „Nie-
manden zurück lassen“

– intensive Lese- und Rechnerför-
derung

– Schulkiosk
– Kooperation mit verschiedenen 

Trägern und Einrichtungen (z.B. 
Kirche, Jugendaufbauwerk, 
Polizei, Universität, Erzieherfach-
schule usw.)

– gute räumliche und materielle 
Ausstattung

– PC-Raum und Laptops für Grup-
penarbeiten

– neuwertige Schulküche, Physik-
raum, Raum für Technik, Holz 
und Tonwerkstatt

– neue 2-Feld-Sporthalle
– verpflichtender Mittagstisch für 

die Jahrgangsstufen 5 und 6, frei-
willige Teilnahme ab Jahrgangs-
stufe 7 im neugestalteten 
Mensabereich

Schulamt der
Stadt Flensburg
Rathausplatz 1
24937 Flensburg

4.3 Käte-Lassen-Schule
Mommsenstraße 45
24943 Flensburg
– 2. Ausschreibung –

Stellvertretende  
Schulleiterin/ 
Stellvertretender 
Schulleiter
je nach Laufbahn 
A 13 Z 
oder 
A 14 Z

466

1. Februar 
2009

– dreizügige Regionalschule mit 
dem Schwerpunkt „Ästhetische 
Bildung“ (Musik, darstellendes 
Spiel)

– 466 Schüler/innen in 18 Klassen
– 34 Lehrkräfte
– Ausbildungsschule
– Antrag auf Anerkennung als 

„Offene Ganztagsschule“ liegt 
vor

– ab Jahrgangsstufe 5 aufbau-
endes Konzept zur Steigerung 
der Lern- und Methodenkom-
petenz

– vielfältige Kooperation mit außer-
schulischen Institutionen (z.B. 
Musikschule, Theaterschule, 
Universität, Sportvereine)

– Aufgaben gemäß Erlass des 
Ministeriums für Bildung, For-
schung und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein vom 18. Mai 
1998 – III 4 – 0332.3 (NBl. 
MBWFK. Schl.-H. S. 266), ins-
besondere:
– Stundenplangestaltung mit

EDV  (Tabulex)

Schulamt der 
Stadt Flensburg
Rathausplatz 1
24931 Flensburg
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Schule Bezeichnung
der Stelle
Bes.-Gruppe
Schülerzahl

Zeitpunkt 
der
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an 
das

*) Für das Bewerbungsverfahren sind die Bestimmungen des Erlasses aus „Ausschreibungs- und Auswahlverfahren zur Beset-
zung von Schulleiterstellen“ (NBl. 6/1997 vom 23. April 1997 Seite 238) zu beachten. Der Bewerbung sollte neben den übli-
chen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Darstellung des beruflichen Werdeganges) möglichst bereits eine Anlassbeurteilung 
beigefügt sein, die sich am Anforderungsprofil dieser Schulleiterstelle orientiert.

– Gestaltung der Vertretungs-
pläne mit EDV  (SV-Plan)

– WPK Einstellung
– Unterstützung der Schullei-

tung beim Ausbau eines Netz-
werkes mit außerschulischen
Lernpartnern

– Unterstützung der Schullei-
tung bei der Umsetzung
umfangreicher baulicher Ver-
änderungen

– Umsetzung eines vorliegenden
Ausbildungskonzeptes

– Odis
– Reisekostenabrechnung

5. Gymnasium

5.1 Holstenschule 
Neumünster

Oberstudien-
direktorin/Ober-
studiendirektor

A 16

1. Februar 
2009 

Das spezielle Anforderungsprofil 
dieser Stelle kann im Referat III 335 
des Ministeriums angefordert 
werden.*)

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein
Postfach 7124
24171 Kiel

6. Berufsbildende Schule

6.1 Dorothea-Schlözer-
Schule
Berufliche Schulen 
der Hansestadt 
Lübeck
Jerusalemsberg 1-3
23568 Lübeck

Schulleiterin/ 
Schulleiter

A 16

1. Februar 
2009

Das spezielle Anforderungsprofil 
dieser Stelle kann im Referat III 413 
des Ministeriums angefordert 
werden.

Ministerium für 
Bildung und Frauen 
des Landes 
Schleswig-Holstein
III 413
Postfach 7124
24171 Kiel



ALLGEMEINE VERWALTUNGS- UND PERSONALANGELEGENHEITEN

306 NBl.MBF.Schl.-H. 2008

Allgemeine Hinweise
Bei Interesse an einer Bewerbung um eine Schulleiterstelle im Bereich der Grund-, Haupt-, Sonder- und Realschulen können 
ein detailliertes Schulprofil bei der Schule und „Hinweise zur Anfertigung und zum Verfahren der dienstlichen Beurteilung" bei den 
Schulämtern angefordert werden. 
Bewerbungen sind mit einer tabellarischen Darstellung des beruflichen Werdegangs und Lichtbild innerhalb eines Monats nach 
Erscheinen des Nachrichtenblattes vorzulegen. Bewerberinnen und Bewerber, die sich bereits im Landesdienst befinden, haben 
ihre Bewerbung auf dem Dienstweg vorzulegen.
Die Landesregierung fordert ausdrücklich Frauen auf, sich zu bewerben. Bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden Frauen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt.
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bei der Besetzung von Schulleiterstellen dürfen Bewerberinnen und Bewerber der betroffenen Schule gemäß § 39 Abs. 2 
Satz 3 SchulG nur berücksichtigt werden, wenn besondere Gründe dafür vorliegen.
Richtet sich die Zuordnung einer Stelle zu einer Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl, ist die endgültige Einstufung von der 
Entwicklung dieser Zahl abhängig. Maßgeblich ist die im Haushaltsplan ausgewiesene Planstelle / Stelle. Daneben müssen die 
laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein.
Gemäß § 49 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein (MBG Schl.-H.) werden die Schulleiterwahlvorschläge mit dem Haupt-
personalrat (Lehrer) erörtert, gegebenenfalls wird die Hauptschwerbehindertenvertretung beteiligt.
Die Einsichtnahme des Personalrates in Bewerbungsunterlagen richtet sich nach § 49 Abs. 2 Satz 1 und 2 MBG Schl.-H. Dienst-
liche Beurteilungen sind dem Personalrat auf Verlangen der Beschäftigten gemäß § 49 Abs. 3 Satz 2 MBG Schl.-H. zugänglich 
zu machen. Auf das Antragsrecht nach § 51 Abs. 4 MBG Schl.-H. wird hiermit hingewiesen.
Eine Schulleiterstelle wird erneut ausgeschrieben, wenn nach der ersten Ausschreibung keine Bewerbung beziehungsweise eine 
nicht ausreichende Zahl qualifizierter Bewerbungen vorliegt.
Schulleiterstellen mit einer Besoldungsgruppe unterhalb A 16 werden in der Regel für zwei Jahre im Beamtenverhältnis auf Probe 
vergeben (§ 20 a LBG). Schulleiterstellen mit der Besoldungsgruppe A 16 werden für fünf Jahre im Beamtenverhältnis auf Zeit 
vergeben (§ 20 b LBG). Für alle anderen Funktionsstellen im Schulbereich wird eine Erprobungszeit von einem Jahr festgesetzt 
(§ 20 Abs. 3 Nr. 4 LBG). 
Die Aufgabenübertragung bei den Konrektorenstellen für Grund-, Haupt-, Sonder- und Realschulen erfolgt zum angegebenen 
Termin. Auf die Erprobungszeit gem. § 20 Abs. 3 Nr. 4 LBG wird hingewiesen. Beförderung und Einweisung in die Planstelle 
erfolgen nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.

Hinweis des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH):
Die aktuellen Stellenausschreibungen des IQSH werden jeweils freitags (wöchentlich) im Internet
veröffentlicht unter www.iqsh.schleswig-holstein.de.

Bundesverwaltungsamt

Die folgenden Stellen für Schulleiterinnen oder Schul-
leiter sind zu besetzen:

Istanbul Lisesi, Türkei

Besetzungsdatum: 01.09.2009
Bewerbungsende: 30.11.2008

Zweisprachige Schule mit gegliedertem Unterrichtspro-
gramm und bikulturellem 
Schulziel
Klassenstufen: 9 - 13
Schülerzahl:  855
Hochschulreife
Deutsches Sprachdiplom der KMK
Sekundarabschluss des Landes
Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes. Gr. A 15/A 16  bzw. die entsprechenden Entgelt-
gruppen des TV-L, Tarifgebiet Ost in den fünf neuen 
Bundesländern
Gute Englischkenntnisse sind erforderlich sowie die 
Bereitschaft in angemessener Zeit Türkisch zu lernen.

Deutsch-Peruanische Schule „Beata Imelda“

Besetzungsdatum: 01.08.2009
Bewerbungsende: 30.11.2008

Landessprachige Schule mit verstärktem 
Deutschunterricht
Klassenstufen: 1 - 11
Schülerzahl: 500
Deutsches Sprachdiplom der KMK
Sekundarabschluss des Landes
Einführung des Gemischtsprachigen International Bac-
calaureate geplant

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und/oder II
Bes. Gr. A 14/A 15  bzw. die entsprechenden Tarif-
gruppen für den öffentlichen Dienst der Neuen Bundes-
länder

Gute Spanischkenntnisse sowie eine der folgenden 
Lehrbefähigungen (Deutsch und/oder eine moderne 
Fremdsprache bzw. Geschichte oder Biologie) sind 
erforderlich. 
Eine positive Einstellung dem katholischen Glauben 
gegenüber ist wünschenswert.
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Deutsche Schule Djidda, Saudi Arabien

Besetzungsdatum: 01.08.2009
Bewerbungsende: 30.11.2008

Deutschsprachige Schule mit deutschem Schulziel
Klassenstufen: 1 - 10
Schülerzahl: 58
Abschlüsse der Sekundarstufe I
Lehrbefähigung der Sek. I oder der Sekundarstufe I 
und II
Bes. Gr. A 1 /A 15  bzw. die entsprechenden Entgelt-
gruppen des TV-L, Tarifgebiet Ost in den fünf neuen 
Bundesländern
Gute Englischkenntnisse sind erforderlich. 

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht. 
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen Ein-
richtungen im Gastland wird erwartet.

Fragebögen für die Bewerbung stehen im Internet 
unter www.auslandsschulwesen.de  zur Verfügung.

Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach auf 
dem Dienstweg an das Bundesverwaltungsamt – Zen-
tralstelle für das Auslandsschulwesen – zu richten. Eine 
weitere Ausfertigung der Bewerbungsunterlagen ist 
gleichzeitig und unmittelbar an das im Kultusministerium 
des Landes zuständige Mitglied des Bund-Länder-Aus-
schusses für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) 
zu senden (Ministerium für Bildung und Frauen, Wolf-
gang Baier, III 322, Brunswiker Straße 16- 22, 
24105 Kiel).

Um direkte Übersendung einer Durchschrift des 
Bewerbungsschreibens, eines ausgefüllten Fragebo-
gens und eines Lebenslaufs an die Zentralstelle (als 
Vorabinformation) wird gebeten.

Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der Aus-
schreibung angegebene Besoldungs-/Vergütungs-
gruppe innehaben. Soweit Bewerberinnen und 
Bewerber diese Voraussetzungen noch nicht erfüllen, 
sind im Ausnahmefall Bewerbungen auch dann möglich, 
wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolgreich wahrge-
nommen wurden, die im Inland zur Einweisung in die aus-
geschriebene Besoldungsgruppe bzw. zur Eingruppie-
rung in die vergleichbare Vergütungsgruppe führen 
können. Hierzu ist eine ausdrückliche Bestätigung und 
Empfehlung für die Tätigkeit als Schulleiterin oder Schul-
leiter im Ausland durch den Dienstherrn erforderlich. 

Sofern sich Bewerberinnen und Bewerber höherer 
Besoldungsgruppen auf eine Schulleiterstelle 
bewerben, ist für eine Vermittlung neben der Zustim-
mung des beurlaubenden Landes das Einverständnis 
der Bewerberin oder des Bewerbers zur Gewährung der 
Zuwendungen auf Basis der für die Schulleiterstelle aus-
geschriebenen (niedrigeren) Besoldungsgruppe erfor-
derlich.

Drittbewerbungen werden nicht berücksichtigt.

Die folgenden Stellen als Fachberaterin bzw. Fachbe-
rater oder Fachberaterin/Koordinatorin bzw. Fachbe-
rater/Koordinator sind zu besetzen:

Helsinki, Finnland

Bewerbungsfrist: 31.12.2008
Arbeitsbeginn: 18.08.2009

Qualifikation: 
1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder die 
Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II  in den Fächern 
Deutsch und/oder einer modernen Fremdsprache 

Anforderungsprofil:
– 1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder 

ein gleichwertiges Diplom in den Fächern Deutsch 
und/ oder einer modernen Fremdsprache 

– mehrjährige fundierte Erfahrungen mit Deutsch als 
Fremdsprache und mit bilingualem Sach-Fachunter-
richt in Theorie und Praxis

– mehrjährige funktionsstellenbezogene Erfahrungen in 
Deutschland, die den Bewerber/die Bewerberin befä-
higen, ein umfangreiches Programm zu planen, zu 
organisieren und umzusetzen

– profunde Kenntnisse in der Erwachsenenbildung, ins-
besondere in der inhaltlichen Gestaltung und Organi-
sation von Fortbildungsveranstaltungen

– professionelle PC-Kenntnisse ( MS Office) und Erfah-
rungen in der Gestaltung von Web-Seiten  

– Kenntnisse der finnischen Sprache wünschenswert 
– Verhandlungsgeschick im Umgang mit den finnischen 

Stellen
– Beamter/Beamtin auf Lebenszeit im Schuldienst 

(oder unbefristet angestellte Lehrkräfte aus den 
neuen Bundesländern)

– Belastbarkeit

Tätigkeitsprofil:
Zu den Aufgaben der Fachberaterin/des Fachberaters 
gehört:
– Beratung und Betreuung der DSD-Schulen
– Eruierung neuer DSD-Schulen 
– Organisation und Durchführung der Prüfungen des 

Deutschen Sprachdiploms der Kultusministerkonfe-
renz 

– enge Zusammenarbeit mit finnischen Schulbehörden 
bei der Konzeption bilingualer Unterrichtsprogramme,

– intensive Kontaktpflege zu Lehrer- und Sprachschul-
verbänden, deutschsprachigen Minderheiten und 
Mittlerorganisationen.

– Fortbildungsangebot für finnische Deutschlehrer

Ansprechpartnerin im Bundesverwaltungsamt:
Cornelia.Last-Wyka@bva.bund.de 
Tel.: 0221 758-1441 oder 022899 358-1441

Kairo, Ägypten

Bewerbungsfrist: 31.12.2008
Arbeitsbeginn:     18.08.2009

Qualifikation: 
1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder die 
Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II  in den Fächern 
Deutsch und/oder einer modernen Fremdsprache 
Anforderungsprofil:
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– 1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder 
ein gleichwertiges Diplom in den Fächern Deutsch 
und/oder einer modernen Fremdsprache 

– umfangreiche Erfahrungen mit Deutsch als Fremd-
sprache und in der Fortbildungsarbeit mit Erwach-
senen 

– mehrjährige funktionsstellenbezogene Erfahrungen in 
Deutschland, die den Bewerber/die Bewerberin befä-
higen, ein umfangreiches Programm zu planen, zu 
organisieren und umzusetzen

– profunde Kenntnisse in der Erwachsenenbildung, ins-
besondere in der inhaltlichen Gestaltung und Organi-
sation von Fortbildungsveranstaltungen

– professionelle PC-Kenntnisse (MS Office) und Erfah-
rungen in der Gestaltung von Web-Seiten  

– sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache 
– Verhandlungsgeschick im Umgang mit den ägypti-

schen Stellen
– Beamter/Beamtin auf Lebenszeit im Schuldienst 

(oder unbefristet angestellte Lehrkräfte aus den 
neuen Bundesländern)

– sehr hohe Belastbarkeit
– hohe interkulturelle  Kompetenz
– Bereitschaft zu reisen, auch im Großraum

Tätigkeitsprofil:
– Beratung und Betreuung leistungsstarker ägyptischer 

Schule mit Deutschunterricht, die die Vorausset-
zungen für die Einführung des Deutschen Sprach-
diploms (DSD) der KMK und den Einsatz von Pro-
grammlehrkräften erfüllen

– Betreuung der dort eingesetzten Programmlehrkräfte 
(PLK)

– Vorbereitung, Beantragung und Durchführung von 
Prüfungen zum Sprachdiplom der Kultusministerkon-
ferenz

– Zusammenarbeit mit und Beratung der ägyptischen 
Erziehungsbehörden in allen Fragen den Deutschun-
terricht mit DSD-Abschluss betreffend (Curriculum-
entwicklung, Lehrerfortbildung, Abschlüsse u.Ä.)

– Zusammenarbeit mit Mittlern (DAAD, GI, PAD u.Ä.) 

Ansprechpartner im Bundesverwaltungsamt:
Ruediger.Hocke@bva.bund.de
Tel.: 0221 758-1452

Jekatarinenburg, Russland

Bewerbungsfrist: 31.12.2008
Arbeitsbeginn:     18.08.2009

Qualifikation: 
1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder die 
Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II  in den Fächern 
Deutsch und/oder einer modernen Fremdsprache 

Anforderungsprofil:
– 1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder 

ein gleichwertiges Diplom in den Fächern Deutsch 
und/oder einer modernen Fremdsprache 

– umfangreiche Erfahrungen mit Deutsch als Fremd-
sprache und in der Fortbildungsarbeit mit Erwach-
senen

– mehrjährige funktionsstellenbezogene Erfahrungen in 
Deutschland und/oder im Auslandsschuldienst, die 
die Bewerberin/den Bewerber befähigen, 

das Lehrerentsendeprogramm zu planen, zu organi-
sieren und umzusetzen 

– profunde Erfahrungen in der Erwachsenenbildung
– Bereitschaft und Fähigkeit, im Rahmen des Lehrerent-

sendeprogramms Führungsverantwortung zu über-
nehmen

– fundierte PC-Kenntnisse (MS Office) und Erfah-
rungen in der Gestaltung von Web-Seiten  

– Verhandlungsgeschick im Umgang mit den russi-
schen Stellen

– hohe interkulturelle  Kompetenz
– Beamter/Beamtin auf Lebenszeit im Schuldienst 

(oder unbefristet angestellte Lehrkräfte aus den 
neuen Bundesländern)

Tätigkeitsprofil:
– abschlussbezogene Betreuung des Unterrichts 

Deutsch als Fremdsprache (DaF) an russischen 
Schulen sowie die fachliche und organisatorische 
Koordinierung und Betreuung der dort eingesetzten 
Programmlehrkräfte (PLK)

– Vorbereitung, Beantragung und Durchführung von 
Prüfungen zum Sprachdiplom der Kultusministerkon-
ferenz

– Beratung neuer Schulen, die Interesse haben und die 
Voraussetzungen für die Einführung des DSD und 
Einsatz von PLK erfüllen

– Zusammenarbeit mit Mittlern (DAAD, GI, PAD u.Ä.) 
– Zusammenarbeit mit und Beratung der russischen 

Erziehungsbehörden in allen Fragen den Deutschun-
terricht mit DSD-Abschluss betreffend (Curriculum-
entwicklung, Lehrerfortbildung, Abschlüsse u.Ä.)

Ansprechpartner im Bundesverwaltungsamt:
Heike.Toledo@bva.bund.de
Tel. 01888 358-1439

St. Petersburg, Russland

Bewerbungsfrist: 31.12.2008
Arbeitsbeginn:     18.08.2009

Qualifikation:
1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder die 
Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II  in den Fächern 
Deutsch und/oder einer modernen Fremdsprache 

Anforderungsprofil:
– 1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder 

ein gleichwertiges Diplom in den Fächern Deutsch 
und/oder einer modernen Fremdsprache 

– umfangreiche Erfahrungen mit Deutsch als Fremd-
sprache und in der Fortbildungsarbeit mit Erwach-
senen 

– mehrjährige funktionsstellenbezogene Erfahrungen in 
Deutschland und/oder im Auslandsschuldienst, die 
die Bewerberin/den Bewerber befähigen, das 
Lehrerentsendeprogramm zu planen, zu organisieren 
und umzusetzen

– profunde Erfahrungen in der Erwachsenenbildung
– Bereitschaft und Fähigkeit, im Rahmen des Lehrerent-

sendeprogramms Führungsverantwortung zu über-
nehmen 

– fundierte PC-Kenntnisse (MS Office) und Erfah-
rungen in der Gestaltung von Web-Seiten  
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– Verhandlungsgeschick im Umgang mit den russi-
schen Stellen 

– hohe interkulturelle  Kompetenz
– Beamter/Beamtin auf Lebenszeit im Schuldienst 

(oder unbefristet angestellte Lehrkräfte aus den 
neuen Bundesländern)

Tätigkeitsprofil:
– abschlussbezogene Betreuung des Unterrichts 

Deutsch als Fremdsprache (DaF) an russischen 
Schulen sowie die fachliche und organisatorische 
Koordinierung und Betreuung der dort eingesetzten 
Programmlehrkräfte (PLK)

– Vorbereitung, Beantragung und Durchführung von 
Prüfungen zum Sprachdiplom der Kultusministerkon-
ferenz

– Beratung neuer Schulen, die Interesse haben und die 
Voraussetzungen für die Einführung des DSD und 
Einsatz von PLK erfüllen

– Zusammenarbeit mit Mittlern (DAAD, GI, PAD u.Ä.)
– Zusammenarbeit mit und Beratung der russischen 

Erziehungsbehörden in allen Fragen den Deutschun-
terricht mit DSD-Abschluss betreffend (Curriculum-
entwicklung, Lehrerfortbildung, Abschlüsse u.Ä.)

Ansprechpartner im Bundesverwaltungsamt:
Heike.Toledo@bva.bund.de
Tel. 01888 358-1439

Mexiko-Stadt, Mexiko

Bewerbungsfrist: 31.12.2008
Arbeitsbeginn:     01.09.2009

Qualifikation:
1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder die 
Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II  in den Fächern 
Deutsch und/oder einer modernen Fremdsprache 

Anforderungsprofil:
– 1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder 

die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II  in den 
Fächern Deutsch und/oder einer modernen Fremd-
sprache

– mehrjährige fundierte Erfahrungen mit Deutsch als 
Fremdsprache und mit bilingualem Sach-Fachunter-
richt in Theorie und Praxis

– mehrjährige funktionsstellenbezogene Erfahrungen in 
Deutschland, die den Bewerber/die Bewerberin befä-
higen, ein umfangreiches Programm zu planen, zu 
organisieren und umzusetzen

– profunde Kenntnisse in der Erwachsenenbildung, ins-
besondere in der inhaltlichen Gestaltung und Organi-
sation von Fortbildungsveranstaltungen

– professionelle PC-Kenntnisse ( MS Office) und Erfah-
rungen in der Gestaltung von Web-Seiten  

– sehr gute Kenntnisse der spanischen Sprache 
– Belastbarkeit
– Verhandlungsgeschick im Umgang mit den mexikani-

schen Stellen
– Beamter/Beamtin auf Lebenszeit im Schuldienst 

(oder unbefristet angestellte Lehrkräfte aus den 
neuen Bundesländern)

Tätigkeitsprofil:
Zu den Aufgaben einer Fachberaterin bzw. eines Fach-
beraters gehört :
– Beratung und Betreuung von Schulen mit einem 

Deutschprogramm
– Sondierung der Möglichkeiten zum Ausbau von 

Netzen von DSD-Schwerpunktschulen
– Beratung von Schulen, die Interesse und die Voraus-

setzungen für die Einführung des DSD haben
– konzeptionelles Einbeziehen von Förderungsmaß-

nahmen der Länder der Bundesrepublik Deutschland 
und Amtshilfe bei der Umsetzung

– Zusammenarbeit mit Mittlern (DAAD, GI, PAD u.Ä.) 
im Rahmen der StADaF

– Zusammenarbeit mit und Beratung der mexikanischen 
Erziehungsbehörden in allen Fragen, die den 
Deutschunterricht mit DSD-Abschluss betreffen (Cur-
riculumentwicklung, Lehrerfortbildung, Abschlüsse 
u.Ä.)

Ansprechpartnerin im Bundesverwaltungsamt:
Cornelia.Last-Wyka@bva.bund.de  
Tel.: 0221 758-1441 oder 022899 358-1441

Die gesamte Tätigkeit als Fachberaterin/Fachberater 
oder Fachberaterin/Koordinatorin bzw. Fachberater/
Koordinator erfolgt in großer Selbstständigkeit und 
Eigenverantwortung und bietet erfahrenen und enga-
gierten Lehrkräften die Chance einer höchst interes-
santen Auslandstätigkeit.

Arbeitgeberleistungen:
Finanzielle Regelungen ADL/BPLK

Bewerbungsverfahren:
Wenn Sie bereits in die Bewerberdatei der Zentral-

stelle aufgenommen sind, teilen Sie bitte Ihr Interesse am 
Einsatz als Fachberaterin/Koordinatorin bzw. eines 
Fachberaters/Koordinators der Zentralstelle schriftlich 
(formlos) mit. Wichtig: Informieren Sie bitte auch mit 
einem gesonderten Schreiben das im Kultusministerium 
des Landes zuständige Mitglied des Bund-Länder-Aus-
schuss für schulische Arbeit im Ausland über Ihre 
Bewerbung (Ministerium für Bildung und Frauen, Wolf-
gang Baier, III 322, Brunswiker Straße 16-22, 24105 
Kiel, Tel. 0431 988-2421, E-Mail: wolfgang.baier@
mbf.landsh.de).

Sollten Sie sich neu auf diese Stelle bewerben, richten 
Sie bitte Ihre Bewerbung auf dem Dienstweg an das 
Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen –  VI R 2, 50728 Köln.

Eine Kopie Ihrer Bewerbungsunterlagen schicken Sie 
bitte gleichzeitig unmittelbar an die Zentralstelle. Eine 
weitere Ausfertigung richten Sie bitte unbedingt gleich-
zeitig an das im Kultusministerium/Senatsverwaltung 
des Landes zuständige Mitglied des Bund-Länder-Aus-
schuss für schulische Arbeit im Ausland.

Eine Berücksichtigung der Bewerbung kann nur bei 
rechtzeitigem Eingang der vollständigen Bewerbungsun-
terlagen (Freistellung, dienstliche Beurteilung) auf dem 
Dienstweg erfolgen.

Bewerbungsunterlagen erhalten Sie über die oben 
genannte Adresse oder über die Homepage der Zentral-
stelle (www.auslandsschulwesen.de)
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Das Bundesverwaltungsamt hat sich Frauenförderung 
zum Ziel gesetzt. Daher werden Bewerbungen von 
Frauen besonders begrüßt. Schwerbehinderte Men-
schen werden bei gleicher Eignung vorrangig berück-
sichtigt. Es wird lediglich ein Mindestmaß an körperlicher 
Eignung verlangt.

Besondere Hinweise: Das Bewerberprofil soll grund-
sätzlich eine sechsjährige Regeleinsatzzeit ermöglichen.
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